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l3eschliisse faß t mit Kenntnis der finanziellen Beträge, um die es sich handelt. Im 
letzteren Falle muß die verant wortliche Behörde WiSSCIl , wie weit es zulässig ist , die 
berechnete Renta bilität der Verkehrszweige in einem oder anderen Sinne zu heeiuflusscn. 
Da nn hat lIlan festen Boden uuter den Füßen , was jetzt nicht der }<'311 ist. 

Um schließlich zu diesem Ziel zu gelangCll , wurde im Vorangehenden hinsichtlich 
d er Niederla nde ein Beitrag geliefert. Es wurde ausführl ich berechnet, daß, im Gegensatz 
zu der gangbaren Meinung. der Motorver.kehr seine Kosten bei weitem nicht trägt. 

Ob die dem Motorstraßenverkehr geliehene Unterstiitzullg im richtigen Verhältnis 
zu dem zu erreichenden gemeinwirtschartlichen Nutzen steht, möge hier unbeleuchtet 
bleioon. Das zu beurteilen bleibt Sache d er Regierung. Was jedoch fests teht, is t , daß 
die gewährte Unterstützung nimmer dazu dienen darf, d en ökonomisch begründeten 
Eisenbahnverkehr, einen kostbaren nationa.len Besitz, auf ungerechte Art anzugreifen 
oder gar ihm Abbruch zu tun, wie es in der Vergaugenheit so oft geschehen ist ! 

Übol' dOll Aufbau der Preisrogelllllg im Giitol'llahvorkelll' 
mit Kl'aftfahl'zeugen. 

Von Dipl.-Kflll. Dr. E. M e rke r t. 

GClIChiiftsfiihrer der l'acllgruppc Fuhrgewerbe und der l'arifnbteilung 
der Reiehs,'erkehl'Sbrruppc Kraoftfahrgewerbe. 

Ä . Entwicklung zur Naltverkehrspreisverordnung. 
Die PreisregelUllg im Giite rnahverkehr mit Kraftfahrzeugen wurde durch eine von 

dem Reicllskommissa r fiir die Preis bildung und R eichsverkehrsminister gemeinsam er­
lassene " Verordnung über Höcllstpreise fiir FuhrleistungeIl mi t Kraftfahrzeugen im Nah­
verkehr", genannt " Na hverkehrspreis,'erordnung" vom J5. J. J940 geschaffen. Die 
Nallrverkehrspreisverordnung hat ihre rechtliche Grund lage im § 2 des Gesetzes zur 
Durchfilhrung des Vierjahrespla nes - Bestelhmg eines Reic.hskommissars für die Preis­
bildung - vom 29.10. [936. Sie wurde mit Zustimmung dcs Beauftragten für den 
Vierjahresplan erlassen und hat mit Wirkung vom 22. I. 1940 Gültigkeit erha lten. Dieser 
Zeitpunkt is t a lso die Geburtsstunde der Nahverkehrspreisverordnung, abgekürzt NVP. 

Fragt man nach d er Vorgeschichte der NVP. so sind zwei /',.eita bschnitte zu unter· 
scheid en : Die Ent wicklung bis zum H erbst 1936 und die Eutwicklung seit dem Herbst 
1936 bis zum Erlaß d er NVP. In der Zeit nach dem Weltkrieg, in der erstma ls in be­
d eutendem Umfang Güterkraftverkehr betrieben worden ist bis zum Herbst 1936 
herrschte im Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen eine freie Preisbildungstätigkeit. An 
mehreren Ort.en Deutschlands gab eS wohl schon Preisfestlegungen für J~eistullgen im 
Oüternahverkehr. Diese Preise sind im allgemeinen a ls Richtpreise anzusehen, die meist 
VOll d en J Ilnungell des Krufdahr· und F uhrgewerbes aufgestellt worden sind und mitdeneIl 
eine l)reisgrellze angestrebt worden ist , die von den Mitgliedern der InlHlilgell n ich t unter­
sc hritten werden sollte I. Das Krnftfahrgewerbe glaubte durch Aufstelluug vou Richt· 
preiseIl den damals bestehend en zügellosen Wettbewerb mit gegenseitiger Preisunter­
b ietu ng steuern und die Existenz der einzelnen Betriebe sichern zu könneu. Die bis 
zum H erbst 1936 aufgestellten Preise wurden je llach der K onjunktur unter· oder üoor­
schri tten. Das Ziel, das mi t ihnen zu erreichen angestrebt wurde, nämlich eine gegen-

1 DI\ auf dem Gebiete der Preise im Güternahverkehr mit Kraftfahneugcn noch wenig 
Z\J wi8!ICnl!Chaftlieher .Bearbeitung fest.gchaltell worden ist, !!Ollen nachstehend die von der Fuhr­
herrn innung in Berlin \\Ild in München festgelegten Hichtpreiac o.ufgefllhrt werden_ 
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seitige Uut erbietung d er Kraftverkehrsunternehmer zu vermeiden, wurde jedoch nicht 
erreicht. 

Der Ze itraum vom Herbst 1936 bis Januar 19,10 wird beherrscht durch dll9 " GellClz 
zur Durchführung des Vierjahresplanes - Bestellung eines Reichskommissnrs fiit die 
Preisbildung - " vom 29. 10. 1936, der "Verordnung über das Verbot VOll Vrei;rorllö­
hungeu" vom 24. 11 . 1936 - P reisstopverordnung - und den Ilierzu erlassenen üuer­
leitungs- und Ausfilhrungsverordnungen. Die PreisstoJlverord nung war fiir die Schuf­
fung und d.ell Aufbau d er NVP von grundlegender Bedeutung. E s soll deshalb aus ihr 
\\'enigstells der § 1 teilweise wiedergegeben werden. Dieser lautet wie folgt: 

,,(I) PreiserhöhungeIl für Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für n!le Be-­
düdnisse des täglichen Lebens, für die la ndwir tschaftliche, gewerbliche und indu-

" Rieht.llreil!e filr die Fuhrleistungen iu lkrlin, gültig ab I. 4. HI29 

bei einer Leistuny über 40 km 

l~astfuhrw e rk 
bis 40 km in Tagesleist.ung 

8 Stundenl je Stunde je km mehr 
ItM UM lr!\1 

L astk ro.ftwa g en: 
5 t Lastkraftwnyell ohne Anhänger .... .. . 

~ ~ :: m'it 5 t Anhinyer "u,;d '&gl~iic; 
3---4 t " .. 3---4 t Anhänger 

5 t Anhünger mit Begleiter. 
3--4 t ...... . 

Zuyma se h i n e n: 
Leichte Zug mlU!Chinen (wie Hanomag, Motorpfel'd , Lanz, 

Fordaon ) 
lll it einem Anh ii. nger ohne lkgleiter 
" " " und " 

ein zweit er .. mit " . 
Leichte Zugmaschine. fo.ll s ohne Anhii.nger vermietet 
mit einem Anh ii. nger des Mieters gefahren .... . 
" zwe i " " " .. . ... . 

80,50 
72,-

11 3,­
OO,SO 
26,50 
24,SO 

iO,-
84,50 
20,50 

58,-
67,-

G esc hä.ft s- und l,i e f e rwa g en. 
Kraftw age n: 

11 ,00 
9,00 

15,50 
13,30 
3,65 
3,40 

'J,w 
11,95 
3,05 

8.-
'J,20 

Ein %- 1 % t Lieferkraftwo.gen pro Stunde HM 5,25} außeroemjcder,l!efo.h renekm 
I %-2 Yz t .. ,, " RM 5,50 RM 0,26 

Zur U eR.e htun g ! 

0,55 
0,45 
0,70 
O,5i 
0, 15 
0, 12 

U,:.o 
0,50 
0,15 

0,:15 
0,45 

}' ür überstunden nach 8 Uhr abends wird ein Nflcllb;uschlng \'on 50 vll auf die StunUen. 
sätze Biimtlicher Positionen berechnet. 

Bei Gestellung \'011 I 'uhrwerk, },astkraftwayell, Zugmaschinen und Anhiingewagen im 
~tunden lohn wird mindesteTls die Hälfte der obcnstc1H:nden T~eS8ähe bereohnet. • 

Sämtliche Akkordpreise erhöhen sich ab I. 4. 1!)~9 un~ :; vB." . .. 
Aus der l\Iiinehener J)reistabelle sollen nur die PreIse wIedergegeben werdcll, dlO fIH T~\.!I t­

und Lieferwagen und für Zugmnschinen je Stunde und je Kilometer festgeset zt worden 8md. 
Es waren " orgesehen; 

" L as L_ lind Li e f e rw ag en; 
für J Tonnenwagell 

I v,; 
. , 2 

211 
,. 3 " 

pro Stunde 
Hi\I 
2,50 
3,-
3,50 
4,-
4,5 0 

pro km 
ar.,l 

-,25 
- ,30 
- ,35 
- ,40 
-,45 
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striclle Erzeugung und fü r den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie 
Hir sonstige Entgelte sind "erboten. Dieses Verbot gilt rückwirkend vom 18. 10. 
1936 ab. 

(2) Als eine Preiserhöhung ist es auch anzusehen, wenn die Zahlungs- und Lieferungs­
bedingungen zum Nachteil der Abnehmer veriindert werden." 

Auf Grund der PrcisstoJlvcrordnung mußte also der Prcisstalld vom 18. 10. [936 
!lllgcmcin eingehalten werden. Die Prcisstopverordllung erfüllte zunächst auf dem 
Gehiete des Güternahverkehrs mit Kraftfahrzeugen auch ihren Zweck, nämlicll, Preis­
steigerungen für Verkehrsleistungen entgegenzuwirken. Mit der zunehmenden Wirt­
s<:haftsbclebullg und der daraus folgenden Verkehrssteigerung wurden auf dem Gebiet 
des gewerblichen Güternahverkehrs seit dem Jahre 1938 Preisauftriebs..-TendelU:en 
vernehmbar. Diese Erscheinung trat verstärkt auf, als mit dem Einsatz VOll vielen 
tausend Kraftfahrzeugen am Westwall der der Wirt!lchaft verbleibende LnderaulII an 
Kraftfahrzeugen erheblich vermi ndert wurde. Als die Zeitverhältnisse einen beschien. 
nigten Aufbau der Verteidigullgsmaßnnhmen Deutschlands in jeder Beziehung erforder. 
lich machten, wurde im Rahmen eines Ausschusses zunächst gepriift, inwieweit für den 
Großeinsatz VOll Kraftfa hr zeugen besondere Preise festgelegt werden könnten. Mit AllS' 
bruch des Krieges im 8elltember 1939 und dem Einzug von vielen Fahrzeugen zur Wehr. 
macht und der Beorderullg von Kraftfahrzeugen fiir den wehrwirtschaftlichen Einsah: 
war der verfiigbare Laderaum im zivilen Sektor der deut8Chen 'Virhlchaft so knapp 
geworden, daß sich der Reichskommissar für die Preisbildung entschloß, für den gesamten 
Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen im Nahverkehr Höchstpreise festzulegen, um Preis. 
steigerungen in diesem Verkehrsbereich zu unterbinden. In den Erläuterungen zu r NVP 
nahmen hierzu Vertreter des Heichskommissars für die Preishildung und des Reichs. 
verkehrSlUinisters wie folgt Stellung: 

"Solange sich der Preisauftrieb in der friedensmäßigeIl Vcrkehrswirtschnft in mäßigen 
Grenzen llält, erfüllte die llrei!08topverordnung auch im Verkehrsgewerbe vollauf ihren 
Zweck, Preissteigerullgen hintanzuhnlten. Das ändert.e sich aber im Kriege. Die Er. 
scllCi nungen, die durch ein Preiscrhöhungsverbot bekiimpft werden sollell, treten im 
Kriege in verstärkter Form ilUr. Die Kriegswirtschaft bringt an sich ScllOll Verteuerungen 
mit sich, die sich nicllt vermeiden lassen und die zu einem großen Teil gar nicllt auf 
Preiserhöhungen im eigentlichen Sin n zurückzuführen sind. Die ve rkehrswirtschaftlichen 

Unter den Stundenfahrlen lIind Fahrten ab Standort innerhR.lb der Standtgrenze bis 7.U 

10 km in der Stunde zu verstehen. Mehrkilometer werden bc&onderll dazu berechnet ('benso 
Stellung einea Mitfahrcrs UIIW. ' 

für 4--5 TonllenwagclI 
.. 4-ii ,. mit Kipphrücke 
" 10 Tonnen.l,;ll8tzug rIlit Begleiter . 
.. 10 Tonnen-T,;II8tzug mit Kipphriicke 

lind Begleiter . . .... . 
" 15 Tonnen_I,natzug mit normaler 

Brücke, Plane und Begleiter . . 
,. l\Iotorwagen mit l-Achsanhiinger und 

Begleiter (Langholzzug) ..... . 
Zugma.achinen: 

RM HM 
6,50 -,00 
7,- -,95 
8,50 1, 15 

',- 1,20 

11,_ 1,30 

'.50 1,20 

pro Stunde pro km 
für Zugmaschinen mit I Anhillger etwa 4 t ........ . 
.. Zugmaschinen mit 2 Anhängern und Begleitern 10 t . . .. 
" Zugmaschinen mit 2 Langhot7.anhängern . . . . . . . . . . 

Die Münehener l'reiata.fcl lIah außerdem lIoch sog. Akkord- oder 
Beförderung von Baumaterialien und MaSIJCngütcrn vor. 

5,- - ,00 
6,50 I,IO 
7,50 1,20 
Leistungssätze fiir die 
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Leistungen können nicht mehr unter den günstigsten Bedingungen ausgeführt werdcn, 
wie das im Frieden der Fall war. I nsbesondere sind im Nahverkehr die besten Fahrzeuge 
für die Wehrmaeht beordert, und der verbliebene Rest reicht nicht aus, um für jeden 
Transport das Fahrzeug stellen zu können. mit dem die :Fullrleistung auch alll billigsten 
auszufiihren wäre. Neben solchen unvermeidlichen Entwick lungen und von ihnen an· 
"eregt tril,t die Gefahr auf. daß angesichts der großen Nachfrage nach F!\hr1.eugmulll 
die Situat:ion ausgenlltz~ und die Preise für die l?ll hrleistungen erllöM werden. l1iiufig 
si nd auch die Auftraggeber bereit, höhere Preise zu bezahlen, wenn illllen nur ein ji'altr· 
1,eug gcste:llt wird. 

Daß diese schädliche Entwicklung im Verkehrsgel\'erhe einzuset7.cn drohte, zeigten 
die Klagc:n der Wirtschaft über Preise.rhöllUllgen im Fuhrgewerbe währcnd der e.nst~n 
Kriegsmonate. Die Anwendung des Preisstops bereitete in vielen 'Fiillen Schwlerlg. 
keiten, da. die Verschiedenartigkeit der Fuhrleistullgell einen Vergleich mit den z~r 
Stichtagszeit erbrachten 1<'uhrleistullgen und ihren Prcisen erschwerte. Wenn das Prcls, 
niveau im Nahverkehr gehalten werden sollte, mußte eine sichere und fiir jeden klar 
erkennbare Höchstgrell1.e geschnffell werden 1." 

Vor einer Beschreibung des Aufbaus der Preisregelung im Giiternahverkehr mit 
Kraftfahr.zellgen soll kurz auf die BefördeTllugsentgelte fii r die VerkehrsleistungeIl am 
Wesf,wall eingegangen werden, da diese Entgelte erheblichen Einfluß auf die Gest~ltllllg 
der NVP ausgeübt haben. Mit dem plötzlichen umfangreichen Bedii rfni s nach Kraft· 
verkehrsleistungcn für den Westwallbau im Juni 1938 bereitete die Frage einer Eilt· 
geltung dieser Leistungen erhebliche Schwierigkeiten. ~s waren wohl, wie v~rlllerkt, ört­
liche Preisregelullgell für den Güternahverkehr nut Kraftfa~rzeugell 1Il man~en 
Orten Deutschlands vorhanden, die aber für die Verkehrsverhältlllsse am Westwall mcht 
verwendet werden konnten; ferner gab es Tarife der Wehrmncht, die bei Inunsllruch· 
nahme von Kraftfallfzeugen des KraftfallTgewerbes für den Einsatz bei der Wehrmacht 
zu"rululegelegt wurden. Da nicbt biunen kurzem BeWrderungsentgelte für den West­
II"nllbau a ufgestellt werden konuten, entsch loß man sich, zunächst auf de.1l best~hendell 
sog. weiße:nl'll ilitürln.rif zuriickzugreifell und de!!.'>e ll Sätze in abgeänderter l!~orm 1II Kraft 
zu seb:en. Dieser Tari[ snh eine Vergütung der festen Kosten durch Tngessiitze lind der 
beweglichen Kostell durch Kilometersätze vor. Als ~ich herausstellte, daß die Sätze 
dieses TaTifs unzureichend waren, wurde er wieder außer Kraft gesetzt und man über· 
nahm mil, Wirkung vom 27. 7. ]938 dell ebenfalls nach Tages· und Ki1ome.tersätzen. ab-. 
gestuften griinen Militärtarif, dessen Entgelte bedeutend höher lag~n, als d.~e deli welße.1l 
Tarifs. Dieser grüne Tarif erfullr mit Wirkung vom 9. 9. ]?38 gewisse ErgaIlZ\lngel~, die 
sieh aus d.ell Erfahrungcn mit diesem Tarif ergaben. Als lmt der Verbesserung der Fahr­
LahneIl lind Verminderung der Fahr!lChwierigkeitell die Entgelte des grünen Tar.ifs 7.U 

hoch wurden, senkte man desscn Sätze am I. 10. 1938. Die neueIl Sätze wllTdel.l III der 
~og . gelbcn Preistafel feIl tgehalten. Sie entsprachen dell damals geltenden Wehrlelstungs­
!lätzen lf 1I. Die Gel> tnltu llg der Entgelte für die ]0'\1 llrleistungell am W estwall naeh Tages· 
und Kilometersiitzen war für die Masse der Verkehrsleistungen nicht befriedigend. Mit 
dieser Entgelt'llform konnte nicht die Grenze der ]~eistllngsfähigkeit von Menschen und 
"'ahn:eugen erreicht werden. Es wurden desluLlb ~reise au~ ,Grund de~ beförderten Tonncn 
und der zurückgelegten Transportcntfernung, em sog. lonnent~rlf, erstellt, ~1?r stets 
dalln anzuwenden war, wenn das Gewicht der Ladung durch Wlegen oder bei Zement 
durch Zählen der Säcke eindeutig festgestellt werden konnte. Die Leistungsentgelte 
dieses Tonnentarifs wurden in der sog. blauen " Preista fel T (Tollnentarif)" heraus-

ocr 
1 Siehe die l'rcisrcgclung im Gütemahvcr,kchr mit K~ftfahrzeugcn: herausgegeben 
Hcichsvcrkcllragruppo Kra.ftfahrgewerbe, l' achgrupJle }uhrgewerbc, S. II . 

\·on 
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g.~geoon , die ab, 10. I J: 1938 Gültig~eit erhie~t.. Auße~ der blauen .,Preistafel TU galt 
fur ./lndere V~rkehrslClst.ungc~ als die nach dieser Preistafel abzurechnenden die gelbe 
~re lstafe l weiter. Es zeigte sich aber, daß die Abrechnung nach der gelben Preistafel 
cmen erheblichen Verwaltungsaufwand erforderte. Man führte deshalb an Stelle der 
Tages- ~nd Kilome~crsät7,e 3m I. 4. 1939 StulIdensä tze für die Leistungen ein, die nicht 
durch die blaue ~relstaf:!.:ntgo l tC Il ~~erdcll sollten . Sc~ließlich mußten noch die Entgelte 
der blauen " Prclstafcl I etwas gCRlldert werden. Die neuen 'l'ollllcnsiitze mit den ab 
J. 4. 1,939 geltell~e,I,1 Stulldcnsiih'.cll ,~urdcn in den roten "Preistafelll T und S (Ton lien· 
u~d . Stun~el\taflf) festgel.ULlten. Dieser sog . . ,rote WestwalJtarif" war ab 1. 8. 1939 
gu l tl~; er Ist der Ie~zte 'l'a~~{, der fü r }'uhrleistungen sm Westwall eingefüllrt wurde. Er 
ellth ~ e l t als Kernstuck ßeforderungsentgeIte je Tonne verladenen Gewichts und zwar für 
GewIchtsllIengen von 1- 25 t und auf Entfernungen von 1- 100 km. Die Höhe der Ent­
gelte war degressiv gestalwt. Der " rote Westwalltarif" enthielt ferner wie erwähnt 
Stu lIdensätze für J~astkraftwagen oder Lastzüge nach der Größe ihrer' Nutzlast , und 
zwar von 0,75-15 t , für Zugmaschinen nach ihrer PS-Stiirke ferner Bestimmungen über 
Sonderfahrzeuge und die Anwendung der Tonnen- und Stu ndensätze. 
, Der "rote Westwallta~i[" wurde ab 22. I. 1940 auch für die Verkehrsleistllngen im 
Rahmen der vom GeneraImspektor für das deutsche Straßen wesen und vom Baustab 
Speer betreuten Riistungsbauten im Reich angewendet, da diese Bauvorhaben im a ll­
gemeinen unter den gleichen Verhä ltnissen wie der Westwall durchgeführt wurden. 
~m 31. 10. 1 94~ wurde der "rote Westwallta ri f" aufgehoben. Von diesem Zeitpunkt ab 
gilt auch für die R üstungsbauteIl im Heich die NYP. 

B. Gestaltung der Nahverkebrspreisvcrordnung. 
, .. E s sol]nunmeh: au} die hauptsächlichsten GestaltungS]JUukte der Preisregelung im 

Guternahverkehr mit Kraft fahrzeugen eingegangen werden. 
Der Au fbau der :NVP kann in vier Hauptpunkte gegliede rt werden; 

11.) d ie Höchstpreisform der NVP, 
u) d!e Fe~tpreisregeIung für Baustellen von besonderer Bedeutung, 
cl die drei Vergütungsn rten 1'agcs- und Kilometersätze, Stuudensiitze und Leistu ngs­

sätze, 
d) Sonder- uud Ergänzungsuesti mmungen. 

a) Die H öch s tpreisform d er NVP. 

. Die Hö~hstllreisforn~ der NVl~ war ein Zeiterfordernis. Die Kriegsverhältnissc, die 
Il~.lt d.em Wi rken des ~elcJlskollll1ll 88a rs für die Preisbildung zusammenhängenden Ver­
h~.l tIUSile, aber aueh .dle be~tehelld~n Preisv~rhiiltnissc auf dem Gebiet. des gewe rblichen 
Cut~rnahv~rkehrs \~' Irktenln der RIChtung einer Höchstllreisregelung in diesem Verkehrs­
?erelch. , Die NVP Ist desha l~, wie auch aus ihrer Bezeichnung hervorgeht, kein Tarif 
;1,1 {~er .Sprache der. V~rkeh~s l lterutur. J<~s. fehlt, ohne hier auf Ei nzelheiten des Begriffs 
J.ur ,f eIltzugehen , die' e.~pfhchtung, daß die festgelegten ßeförderungsentgelte unbedingt 
emgehalten werd en mU!!J!en und weder unterschritten, nocli überschritten werdeu 
dürfen ; die Höchstpreisform der NVP besagt aber nicht, daß sie unbedeutender wie ei n 
Tari f ist. Die jetzt gültige NVP ist sogar ein feineres Preis werk, als viele der be­
stehenden Tarife. 
~ D~e Höchstp~eisform der NVP ist im § 1 der Verordnung über Höchstpreise der 
~ uh rl~ls.tungen T";lt Kraftfahrzeugen im Nahverkehr ve rankert. Dieser uesagt zunächst, 
daß die In der N \ P festgelegten ßeförderungsentgelte nicht überschritten werden dürfen. 
Es diirfell höchstens die in der Anlage zu dieser Verordnung enthaltenen Preise gefordert., 

Übe:r den Aufbau der Preis.regelung im Gillerno.hverkehr mit. Kraftfahneugell. 109 

\'ersprochen , gezahl t oder angenommen werden, soweit nicht nach bestehenden Preis­
\'orscbriften niedrigere ])reise einzuhalten sind. Bestehende Preisvorschriften si nd aber 
insbesondere die friiher erwähnten " Vorschriften der Verordnung tibe r das Verbot von 
Preiserhöhungen" vom 26. 11. ]936, in dellen der Preisstop festgelegt wu rde, und die 
entsprechenden Verordnungcn im Lande Österreich und im ReicJlsgau Sudetenland . 
Nach §I d er NVP müssen deren Höchstpreise aber nicht nur von }'uhnmternelllll ern , 
sondern au.eh von deren Auftraggebern eingehnlwn (versprochen, gezalLlt.) werden . Auf 
Gru nd des Preiserllöhungsverbots müssen, wenn frliher bestimmte Verkehrsleistungen 
zu einem bestimmten Preis ausgeführt wurden, auell in Zukunft gleichartige Beförderungs­
leistllllgen zu diesem Preis - Stoppreis - El\lsgeführt werden, wenn dieser unter den 
Höchstpreisen der NVP liegt. Bei dem in }~rage kommenden Stoppreis llundelt. es s.ich 
um den Preis des Fuhrunternehmers und nicht, wie irrtümlich schon angenommen wor­
den ist, um den Preis des Auftraggebers bzw. Le.istungsempfängers. Dies ist den im 
Rahmen d es Reichsleistullgsgesetzes geschaffenen PreisvorschriftCIl zu entnehmen. Bei 
der Ermittlung des Stoppreises müssen aber unter Umständen vergleichbare Leistungen 
fü r den gleichen oder einen anderen Auftraggeber beachtet werden. 

Die d·ureh die NVP festgelegte Verpflichtung zur Ei nhaltung der Stoppreise trügt 
mancbe Sehwierigkeit in sich. So gibt es StoPllreise, die vor 1938, in Zeiten der l)reis­
sehleuderei durell die Fuhrunternehmer zustande gekommen sind und deren An wendung 
heute in vielen :Fiillen bedeutet, daß mit diesen kein angemessener Verdienst , ja mit­
unter nicb.t einmal ein Kostenausgleich zu erzielen ist. In solchen F ällen kann wohl 
auf Grund des § 4- der :NVP einc " Ausnahme" d. h. eine Preiserhöhung zugelassen wer­
den. Das hierfür erforderliche Verfahren ist aber nicht ganz einfach. Dann sind die 
Schwierigkeiten zu nennen, die in der Ermittlung einzuhaltender Stoppreise liegen. Es 
hat sich gezeigt, daß ein Fuhrunternehmer oft auf Jahre zurück prüfen muß, ob ein 
Stoppreis vorliegt., Wird ein Stoppreis überschritten, so muß ein Strafverfahren Platz 
greifen, wns eine erhebliche Verwaltungsarbeit erfordert, deun es sind llierzu eingehende 
UntersuchUllgell erforderl ich, was in Zeiten des Krieges vermieden werden sollte. 

Die vorstehend aufgezeigten Schwierigkeiten haben die l?rage entstehen lassen, ob 
im Bereich des gewerblichen Giiternnhverkehrs eine Aufhebung der Stol'Jlreise bzw. 
die Scha ffung VOll ]?est.preisen möglich ist. Gegen die Aufhebllllg der Stoppreise im 
Giiternahverkehr wllrde insbesondere die Notwendigkeit einer Aufreellterlmltung solcher 
Preise bei der Beförderung der Erzeugnisse der Ernährungswi rtschnft gelteml gemacht. 
)!an will, daß die Preise für laudwirtschaftliche Erzeugnisse, wie Milcll, Getreide nicht 
etwa durch die Höhe des l<' uhrentgeltes für die Beförderung dieser Erzeugnisse erhöht 
werden uud dadurch insbesondere die Kaufkraft für die werktätige Bevölkerung ver­
mindert wird. Inwieweit diese bedeutsame :Forderung volkswirtschaftlich ta.t~ächl ich 
berechtigt ist, soll bier nicht untersucht werden. Die mit Zustimmung der Ernährungs­
wirtsehaft t eilweise vorgenom mene Erhöhung von Stoppreisen für "Fuhrleistuugen zur 
Beförderung landwirtschaftlicher Erzeugni!SSe würde es im Hinblick auf die Schwierig­
keiten, di e mit der Beaelltung der Stoppreise im gewerblichen Güternahverkehr ver­
bunden siml, wiinllC.henswert erscheinen lassen, daß diese ]?rage eingeheml gepriift wird. 
Außer den Stoppreisen für Beförderungsleistungen der ErnährUllgswirtschaft gibt es 
naturgemiiß auch noch solche Preise für die Befö rderuJlg anderer Erzeugnisse, wo aber 
deren Bei behaltung nicht so dringend notwendig sein dürfte. Die Fälle, bei denen die 
obere Preisgrenze in der Nähe der Stoppreise zu verlaufen hat , dü.rften der Zahl nach 
gering sein, so daß keine unüberwindbaren ]lraktischen Schwierigkeiten zum überga.ng 
auf eine Festpreisregelung bestehen dürften. Wo es volkswirtschaftlich erforderlich ist, 
daß bestimmte Güwr oder auch bestimmte Verkehrsrelationen unter den Festpreisen 
befördert bzw. gefahren werden müssen, haben wir auf anderen Verkehrsgebieten 
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gcniigend praktische Erfah ru ngen, wie solchen etwaigen Notwendigkeiten, sei es in Form 
von Sondertarifen oder in anderer Form begegnet werden kann I , 

b) Die l<~e8 t p rc i 1\ r ege 1 \I n g [ü r Ba u s to lien vo n b eson clc re r 
B edeutu ng. 

Die Höchslllreisrorm der NVP mußte bei einem ganz bedeutenden Teil der }'uhr­
leistungen des gewerblichen Güternahverkehrs, nämlich bei dem für Baustellen von be­
sonderer Bedeutung unterbrochen werden. In der Ausfübrungsanordnuug zur NVl> 
vom 30.6. 1940 wurde in dieser Beziehung vorgesehen, daß bei Bauvorllahen VOll be­
sonderer Bedeutung. d. h. bei den im Auftrag des Reiches. der Wehrmacht oder einer 
staatlichen Organisation ausgeführten Bauvorhaben die Höchstpreise der NVP als 
Festpreise angewendet werden können!. Dies bedeutet, daß die Anwendung der H öchst­
preise der NV P a ls Festpreise selbst dan n möglich ist, wellll niedrigere Stoppreise des ei n­
zelnen J<'u hrunternehmers vorliegen. Diese Festpreisregelung im Rahmen der Bauvor­
haben von besonderer Bedeutung nlll ßte aus Gründen praktischer Erfordernisse ein­
geführt werden. [n den Erliiuterungell zur NVP wurde hierzu fo lgendes ausgeführt: 

" Hi l,: r - gemeint Hind Baustellen von besonderer Bedeutung - würde C8 erheblieho Ab. 
rcchllUllll.SllChwierigkeiwn verursa.chen, den Stoppreis jedC8 Unternehmers zu ermitteln lind zu 
zahlen. Ei n dero.rtiges Verfahren würde zu einer \Lntersohiedlichen Entlohnung der verschie· 
denen l<' uhrnnternehmer an der gleichen Baustelle führen und den Einsatz der Fahrzeuge er_ 
schweren. Die durell die Kriegsvcrhältnisse bedingten besonderen Schwierigkeiwn des Fahr· 
'f.eugeinsatzes \'erlo.ngen eine gleichmäßige und einheitliche Vergiitung der }'u hrleistutlgen diCflCr 
Art möglichst im gnn'f.en B.eich8gebiet. Auch für den Auflro.ggcber ist es - von der Schwierig_ 
keit der StoppreisrC8t.8telJung g80n1, abgesehen - kalkulatorisch besser, die Fuhrilrei8kOllten an 
Hand ei nes Tarifs fC8t errechnen zu können. Diese Erwägungen haben dazu ge ührt, insoweit 
den :NVP·Silt1.en Tarifeho.rakter zu erteilen und - nach Genehmigung der Prcisbildungsstelle­
die Parteien zu ermiLchtigten , ohne weiteres Fuhn'erträge au f der HJ5ch8tprciligrund lage o.bzll ' 
IIChlicßen -." 

Voraussetzung für die Anwendung der H öchstpreise der NVP als l<~e8tpreisc ist, 
daß der zustiindige BcvoUmächtigte fiir den Nahverkehr einen derartigen Vorschlag der 
zuständigen Preisbildungsstelle unterbreit-et und VOll dieser genehmigt wird. 

Die Notwendigkeit einer :Festpreisregelung bei den F'uhrleilltungen für Baustellen 
von besonderer Bedeutung wa r so dringend, daß selbst für die Baustellen, wo die Höchst-­
preise der NVP als Festpreise für die Entgeltung der ]'uhrleistungen nicht ausreichen, 
eine besondere Regelung im Sinne einer Festpreisregelung getroffen worden ist. Auf 
einem 'feil der Baustellen von besonderer Bed eutung begegnet die Ausführung der 
l'uhrleistungcn illfolge der Bescha ffenheit der Wege oder infolgc der Art der Ver­
kehrsabwicklung oder aus anderen Gründen so großen Schwierigkeiten, daß llierdurcll 
für die F uhrunternehmer Kosten in solcher H öhe entstellen, daß sie nichtdu rch die H öchst­
sätze der NVP nusgeglichen werden können . Um d ie F estp reisregelung nuch für diese 
-Baustellen aufrechterhalten zu können, mußte man sich deshnl b entschließen, besondere 
Zuschläge zu den lIöcllstpreisen der NVP festzulegen und dabei verschiedene Schwierig-

I Dn. in d iescr Abhandlung nur der Aufbau der Nal\\'erkehrspreitH'erordnung dllrgestell t 
werden soll, wird t~Ur d ie Kricgswirtschaft$\'erordnung und die damit in Verbindung 8tehende 
Verpflic htung 1.IIr Abführung VOll Übergewinnen trotz deren großen ßcdeutung nicht eingegangen. 
Na.ch § 22 Kricgswirt.schaft8verordnung sind die Preise und Entgelte für Giiter und Leistungen 
aller Art na.ch dell Grundsätzen einer kricgsverpflichteten Volkswirtschaft zu bilden, d . h. jeg. 
licher Preis i8t stets dann zu senken, wenn es die K08tenlage gestattet. Na.ch den Vorschriften 
über die Abfflhrung von Obergewillnen müsscn im Bereich deli gewerblichen Giiternahverkehrs 
die Bcförderungsclltgelte ebenfalls stets dann hcrabgesettt werden, wo C8 die KOiltenlage des 
Betriebes ermöglicht. 

t Siehe "Die Preistegelung im Gütern80bverkehr mit Kraftfahrzeugen". Ziffcr 20, S. 8. 
I Siehe "Die Prci8rcgelung im Güternah\'erkehr mit Kraftfahrzeugen" , S.34/ 35. 
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keitsgrade zu unterscheiden. E s sind d rei Schwierigkeitaklnssen und da rüber hinaus noch 
eille Sonderklasse S, für die der Zuschlag jeweils besonders festzusetzen ist., geschaffen 
worden. Di e Zuschlaghöhe wurde wie folgt geregelt: 

Bei deli Teilen I, 11 lind In 
der NVP hnndelt es sich um ver­
schiedene Vergüt ungsarten, die 
im nächsten Abschnitt erörtert 
werden 1. Eine unterschiedliche 
Festlegung der Zuschläge für 
Teil l und 11 einerseit$ und für 
Teil In andererseit.g war des­
llalb erforderlich, weil sich die 

r . 
H . 
ili . 
s. 

Zuschlag zu den Höchst . 
preisen der NV P 

Teil I und III Teil TU 
% % 

keinen I 6 
5 JO 

IO 15 
besonders festzllsct7.cndc~ 

Zuschlag 

Schwierigkeiten bei Tei l III stärker als bei den Tei len l und 11 auswirken. Zur Anwen­
dung einer der Schwierigkeitskla.ssen ist es erforderlich, daß, wie bei der Anerkennung 
der Höch.~tpreise der NVP als ' l<~estpreisc auf deli Bnustellen VOll besonderer Bedeutu ng 
eIer Bcvolhnächtigte für den Nahverkehr einen entsprechenden Vorschlag der r.u­
~!ündigen Preisbildungsst.elle unterbreitet t. 

,.) Die drei Vergii tullgsnr t ell T ag es- lind Kil ometersätze, 
S tu n d e ll.~ ätz cu n d Lei s tu ngs sätze. 

I m gewerblichen Giiternahverkchr ist (lie Art der I nanspruchnahme der K raftfahr­
zeuge bzw. die Art der Ausführung der Verkehrsleistungen höchst verschiedenartig. 
Es giLt hier Vcrkehrsaufgahen, die verhältnismäßig sehr viel Zeit, die verhä lt nismäßig 
wenig Zeit und die verhältn ismäßig sehr wellig Zeit erfordern. Aus diesem Sach· 
\'erhalt heraus mußten verschiedene Vergütungsn.rten für die Ausführung der Ver­
k('hrgleistu ngen gescho.Uen werden . So entsta nd : 

I. die Vergütung nach Tages- und KilometersätzclI, 
11. die Vergütung nach StllndensötzclI, 

In. die Vergütung Dach I.eistullgssiitzell. 
Die Vergütung lIach Tages- und Kilollletersätzell kommt für solche Verkehrslei­

stuligell in Frage, bei dellen sich der Zeit- und Wegfaktor die Wo.age halten, die Ver· 
gütung nach Stulldellsiitzen, wo der Zeitfaktor iiberwiegt und die Vergütung nach Lei­
lIl11ngssätzen , wo der Wegfaktor ausschlaggebend ist. Unter Zeitfaktor ist hierbei der 
Aufwand, der durch die Be- und Entladezeit, die Aufent halts· oder Wartezeit, und die 
Heisedaucr der li'ahrzeuge entsteht, zu verstehen. Unter Wegfaktor fällt der Aufwand fiir 
die zurückzu legende Entfernung, d. h. die beweglichen Kosten wie Treibstoff- und 
Reifenkosbm. Die Grenzen der Anwend ung der drei VergütUllgsarten si nd durch ihre 
AnwendungsbestimllHmgeli \llId durch die H öhe der Vergütungssätze sehr flüssig. Gallz 
allgemein kann zum Ausd ruck gebracht werden: Wird für eine bestimmte Tra nsport­
aufgabe überdurchschnHtlic11 viel Zeit beansprucht, so kommt eine Vergiitung IIneh 
Stundensiitzen in F rage, wird unterdurc1lschnittlic1l wenig Zeit heansprucJlt, so wird 
nach Leist·ungssätr.en abgerechnet, kann jedoch der Zeitaufwand als durchschnittl ich 
angesehen 'werden, so werden in der Regel die Tages- und Kilometersötze angewendet. 

Vorste hender Sachverhalt ist auf ei ne gewisse Abhängigkeit der drei Vergütungs­
arten vone.inander zurückzuführen. Auf Grund von Selbstkostellberechnungell wurden 

I Teil I sind die Tages. und Kilometel'8it7.c, Teil rr dio Stulldeusätze und Teil J U die 
Lcistungssätze. 

~ Siehe auch J ö IC h: ,.Die J>reisrcgelung im Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen" 
in ,,&uinduatrie, Organ der Wirt9chaftsgruppe Bauindustrie", Nr.38 vom 21. 9. 1!)40. 
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die festen und beweglichen Kosten der Kraftfahrzeuge unter bestimmten jiihrl ichen 
Leistungsaullahmen errechnet. Die festen Kosten wurden zu den Tagessätzen, die bß­
wcglichcll Kosten unter HinzlUcchnung eines Unternehmcrgewiullcs zu den Kilometer­
sätzen. Die Stundensätze wurden VOll den 1'ages- und Kilometersäb::cll durch An­
nahme einer bestimmten Bcschiiftigungszeit je Tag (seit 1. 9. 1941 9 Stunden) und einer 
bestimmten EnHernungslcistung je Stunde (Lastkraftwagen 10 km, Anliiinger 9 km, 
ZugmallChincn 8 km) abgeleitet. Bei der Bildung der Leistungssätze wurde von einer 
bestimmten Fallrten3nz.'\hl je Fahrzeug und je J ahr ausgegangen, die festen und beweg­
lichen Kosten nuf die Jahreskilometerleistung verteilt lIud der Wert für die Einzel­
leistungen errechnet. Die hieraus sich ergebenden Werte wurden dann in den nahen 
EnUernungen (bis 15 km) noch et.was erhöht und in den weiten Entfernungen 
(51- 100 km) gesenkt, was fLuf die mehr oder weniger vorlla ndene Riicklademöglich­
keil. 7.uriicKzufiihren ist. 

Die Anwendung einer der drei Vergütungsarten liegt in der Wahl des .... uhrunter­
neumeN! mit der Einschränkung, daß bei " flüssigem Verkehr" nach Leistungssiitzen abzu­
rechnen ist. Das Wahl recht mußte dem Fuhrunternehmer deshalb eingeriiumt werden, 
weil dieser auf den Zeitraktor in der Regel nur einen geringen Einfl uß zu nehmen vermag. 
Das Be- und Entladen der :Fahrzeuge wird in der Regel vom Auftraggeber vorgenommen, 
und es liegt deslulib vorwiegend bei diesem, inwieweit die Ladezeit vermindert oder er­
höht wird. Auch die Dauer der Wartezeiten ist meist auf Maßnahmen des Auftraggebers 
zurückzuführen. Selbst die Ueisedauer kann nicht völlig durch den }~uh runternehmer 
bestimmt werden , da durch die Beschaffenheit der Fah rbabnen und durch die .Fest­
legung von bestimmten Gescbwiudigkeitsgrellzell für die Fahrzeuge durch die Straßen­
verkehrsvorschriften der Fuhrunternehmer nur zum Teil die Reisedauer beeinflussen 
kann. Hätte der "'~uhru nternehmer nicht das Wahlrecht, so könnte beispielsweise der 
Auftraggeber durch zu langsames Be- Ulld Entladen der Fahrzeuge die Abwicklung 
ocr 'l'ransportaufgahe so hemmen, daß bei einer Abrechnung nach Leistungssätzen der 
Fuhrunternehmer nicht auf seine Rechnung kommen würde. 

Bei "flüssigem Verkehr" wurde dem Fuhrunternehmer das Wahlrecht der Ver­
gütungsart insofern eingeschränkt, als er bei Vorhandensein VOll " fHissigem Verkehr" 
verpflichtet ist, lIach Leistungssätzen abzurechnen. "Flüssiger Verkehr" liegt dann 
vor, welln der FuJlfIlnterneluner eine bestimmte FahrtenallZQhl je 'rag auszuführen ver­
mag. Die ~'nhrtenan1.ahl ist naturgemäß je nach der Entfernung und je nach der Größe 
der verwendeten Kraftfahrzeuge unterschiedlich hoch. Wi«1 diese Fahrtenanzahl er­
reicht oder überschritten, so liegt " C1iissiger Verkehr" vor. Die .Fahrtena1l1.ahl wurde in 
der Weise festgelegt, daß bei ihr uuter Vorausset.zung einer zchnstündigen Arbeitszeit 
mindestens eine Vergiitung in Höhe der Stuudellsät.ze erzielt wird. Dieses Verfahren 
mußte deshalb gewälJl t werden, weil die Möglichkeit einer Schaffung von "flüssigem 
Verkehr" wiederum vor allem bei dem Auftraggeber liegt. Organisiert beispielsweise die 
J~eitung einer Baustelle die Abwicklung des Verkehrs derart, dn ß die J"ahrzeuge rasch 00-
bzw. entladen werden können, daß die Wartezeiten auf ein Mindestmaß herabgesetzt wer­
den und daß auch SOlist möglichst keine Verlustzeiten entstehen, so wird es den Fuhrunter­
nehmern möglich sein, viele}'ahrten je 'l'ag durchzuführen und dadurchdie Leistungssätze 
nIlzuwendelI. HieratlS ergibt sich für den~~uhrunternehmer ein höhererNutzerfolg, für den 
Auftraggeber ei n geringeres Entgelt beispielsweise je Tonne oder je Ku bikmeter beförderten 
Gutes, als wenn eine solche Transportaulgabe nach Stundensätzen oder nach 'I'ages- und 
Kilometersätzen abgerechnet werden \,iirde. VolkswirtscJlaftlich gesehen wäre es wün­
schenswert, wenn ausschließlich Lcistungssätze angewendet werden könnten, wei l sie 
bei einem möglichst raschen Umlauf der Fahrzeuge den niedersten Kostensntz fiir eine 
bestimmte Transportmenge bringen. Ein rascher Umlauf der :Fahrzeuge ist außerdem 
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insbesondere in Zeiten wie den gegenwiirtigen, wo ein großer 'Fah r7.eugmangel herrscht, 
von aussC:hlaggebender Bedeutung. 

Die Höhe der Vergiitungssiib:e wurde durdl eingehende Selbstkostenberec1111ungen, 
die von Vertretern des Reichskommissars fiir die Preisbildung, des Reichs\'c.rkehrs­
ministers, des Gellcralinspcktors für tlas deutsche Straßenwescn und des Fuhrgewerbcs 
aufgestellt wurden, ermittelt. (Siehe auch S. lOG.) Bei der Selbstkostenhöhe ist \'011 

einem friedensmäßigen Umsntz der 1i'ahrzeuge ausgegangen worden. Die durch den Krieg 
eingetretene Erhöhung der Aufwendungen, wie höhere Reifenpreise, wurde hierbei nicht 
herücksich.tigt .. 

Bei deli Tages- und Kilollletersiitzen und bei den Stundensät7.en wurde untel'8Chieden 
nach Vergütungen fiir Lastkraftwagen, Anhiinger und Zugmaschinen. Bei den LlIs t­
kraftwagen und Anhiingern wurden die Vergiitullgssiitze auf deren Nutzlast, ooi den 
Zugmaschinen auf deren PS-Sfiirke abgestellt. Seit der ersten 'Festlegung von Ver-

Tabelle I . Ta ges- und Kilolllotersfltze u nd Stundensätze fHr ],a8t. 
krn.ftwn.gen, Anhi\.nge r und Zugllln.sehinen na c h dem Stand 

\' 0 111 J. 9. I!)·H . 

A. I. I' S t kr 0. f t w ~g e n (einsch1. einem Fahrer): 
bis 0,5 t Nutzlast. 
,. 0,75t ,. 

I , 
" 1,5 t 
,,2 t 

" 3 , 
4 , 
5 , 

" 6 , 
" 7 , 

8 , 
" 9 , 
,, 10 , 

übcr lO , 

" 

" 

" 
,. 

B. A n h ii. n g C r (ohnu Begleitpcr6Cnll.l): 
bis 3,5 t Nutzl!\.St. 

" 5,5 t 
" 8,5 t 
,, 12 t 

über 12 t 

" 
" 
" 

C. Zug 111 as e hin e n (ei nlloC hJ. ei nem Jo'u.hrcr) 
bis 20 PS 
" 30 PS 
" 5(1)S 
" iO PS 
" WO 1)S 
" 150 PS 

über 150 PS 
1.eit5r.hr. t. "erkehq .. j_lI!ICh.f~. 18. J.ll1"lI. li eft 2. 

Tages. uud Kilometer­
sätze 

Tagessatz in I klll·Satz in 
RM Rpf 

14,- 8 
15,- 10 
17,- 12 
18,- 14 
20,- Iß 
23,- 20 
25,- 22 
29,- 26 
32,- 31 
35,- 37 
38,- '0 
42,- 44 
40,- 5\ 
50,- 58 

3 ,- " 4,- 8 
5,- 11 
7,- Iß 
9,- 22 

18,- 12 
20,- " 23,- 17 
26,- 22 
29,- 31 
30,- 35 
33,- '0 

Stullden811t1.c 
(einsehl. Ver. 
giltung für 
die FlI.hr_ 
leistung) 

IUI 
je Stunde 

2.30 
2.70 
a,IO 
3,40 
3.80 
',00 
5.-
fi.80 
0,70 
7,00 
8,20 
9,10 

10.20 
I J.40 

- ,90 
1.20 
J,OO 
2,20 
:1,-

3,-
3,40 
3,90 
4,70 
5.70 
6,20 
0,90 

8 
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gütungssätzen HiT bestimmte Fo.hrzeugtypcn im Januar 1940 wurden in den letzten zwei 
Jahren wiederholt, Vergütullgssätze für lieue FahrzeugtypelI, insbesondere für Fahrzeuge 
mit höherer Nutzlast bzw. größerer Leistungsfähigkeit geschaUcn. Die ursprünglichen 
Tages- und Kilomctcrsiitzc und d ie Stundcllsiitzc vom J anuar 1940 wurden auf der 
Grundlage von jährlich 275 Arbeitstagen und einem zchnstündigen Arbeitstag ermittelt. 
Die praktischen Erfah rungen baben jedoch gezeigt, daß durch die lange Rcpn raturdauer 
der Fahrzeuge während des Krieges eine Zugrulldelcgung von 275 Arbeitstagen zu hoch 
gegri ffen ist. Die Vergütullgssätzc wurden deshalb mit Wirkung vom 15.7. 1940 auf 
2GO Arbeitstage umgerechnet. Gleichzeitig wurden die Stundensütze von einer zehn­
stiindigen auf eine achtstündige ArbeiL'lzeit umgestellt. Die Tages- und Stundensütze 
wurden hierdurch entsprechend erhöht, wührend die Kilometcrsätze gleichgeblieben sind. 
1m Sommer 194 1 entschloß man sich, die bei den Vergütnngssätzell des Reichsleistungs­
gesetzes zugrund e gelegte nellnstiindige Arbeitszeit nuf die l"lIhrleistungen, die nach der 
N\rp abgerechnet werden, zu iibernehmen. H ierd urch haben sich sowohl in der H öhe 
der 'J'agessiitze, wie in der Höhe der Stundensätze nochmals Änderungen ergeben, die 
am I. 9. 1941 in Kraft getreten und die aus der Tabelle] zu ersehen sind. 

Neuerdings hat sich das Bedürfnis gezeigt, auch für Lostkrnftwagen mit einer Nutz­
la.st von meh r als 10 t allgemein Vergütungssätze festzulegen. Die l<~achgruppe Fuhr­
gewerbe der Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe hat deshalb Vergiitllngssätze für 
Lastkrn ft wagen mit einer Nutzlast \'on 11-20 t ermittelt und um deren Genehmigung 
bei den zuständigen Stellen nachgesucht. Der ReichskOllllllissur für d ie Preisbildung 
hat in einem J~r1a.ß vom l G. 2. 1942 zum Ausdruck gebracht, daß er gcgen die An­
wendung dieser Vergiitungssii.tze nichts einzuwenden habe. 

I n der folgenden Aufstellung sind die Tages- und Kilometersiitl.ß uud die Stnnden­
sätze Hir diese Fahrzeuge entha lten. 

V(l r gilt ung ssii.tze für l~o.Htkro.ftwagen m it meh r a l s IQt Nutzlast, 

J~astk r aftwagen (einschi. einem l'ahrcr): 
bis 11 t Nutzlast . 

" 12' 

" 13' " 
" 14 t " . . 
" I" , , . , , , 

" JO ' .. , , 

" li t " . , . . 
" 

18 , . 
" 

19 , 
" 

" 20' " 

Tages· und Kilometer­
sähe 

1'agcasatz in I km·Satz in 
RM Rpf 

50,- " 53,- 63 
56,- 67 
60,- 70 
63,- 73 
67,- 74 
71 ,- 74 
75,- 74 
79,- 74 
83,- 74 

Stundensätze 
(einseht Ver· 

gütung für 
die Fahr. 
leistung) 

RAr 
je Stunde 

11 ,40 
12,20 
12,90 
13,70 
14,30 
14,80 
15,30 
15,70 
16,20 
16,60 

Die Tagessätze dürfen , welln die Fahrzeuge bei einem und demselben Auftraggeber 
eingC8Ctzt werden, für jeden Kalendertag nur einmal in Rechnung gestellt werden. Diese 
Bestimmung ist insofern erforderlich, als die 'ragessiitze den festen Kosten entsprechen 
und die festen Kosten je Arbeitstag des Fahrzeuges nur einmal entstehen. Da. in den 
Tagessätzen der Lohn eines Fahrers für eine neunstündige Arbeitszeit eingerechnet 
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wurde, m"llßt~. in ~Ieu Ausführungsvorschr ifteu zur NVP die Bestimmung a\lfgenommen 
werden, daß fur du"! neun Stunden iiberschreitende Beschiiftigungszeit die der I~ohllstop­
Verordnung vom 12. I ~. 1939 C1~tsprechenden Löhne und bei Sonn-, Feiertagil-, Nacht­
oder lJberstundenarbelt auch die entsprechenden Lolmzuschläge zusätzlich berechnet 
werden können. 

Bei Anwendung der 'l'ages- lind Kilometersätze ist noch Zll beachten, daß nur volle 
o?er halbe Tag~ätze zu ~re.ehnell sind. Dies bedeutet, daß bei einer Beschäftigungszeit, 
d.~e bcd~lItell~ kurz.er als dIe ellles hal~1I oder ganzen Tages ist , die Anwendung der Tages­
satze mcht die geeignete Grund lage blidet. 'Für solcllC Beschiiftigllugszeiten kommen die 
Stundensii.tze oder unter Umstünden die Leistungssiitze in Frage. Die Kilometersiitze 
\~erden f~r j~en zu~ückgelegten Kilometer erhoben. Die Berechnung der Beschiif­
ugungs1.e.l.t beginnt. nllt der Abfahrt des Fahrzeuges im Onterstellraum und endigt mit. 
dessen R uckkunft Im Unterst~llra.um . Der Auftraggeber ]tat also den Zeit- und Weg­
nufwan~ nl llch g~ge~enenra!l.~ fu~ dIe. leere Rückfah rt, wie fiir den An- und Abllla rschweg 
zu vergutelI. Dies Ist ausdruckhcJI I.n ~er Audührungsanordnullg zur NVP festgehalt-en 
~nd mußte festgehalten ~\'erden, weIl 111 den den Tages- und KiJometersiitzcn zugrunde 
hegenden Selbstkosten dIe Aufwendungen für Leerfahrten und fiir An- und Abmarsch­
lI"ege nicht enthalten sind. 

Die Stundensützc werden je Stunde der Zurverfügungstellung der Fahrer und Fahr­
zeug~ erhoben. Der Auftra~geber hat demnach wie bei den 'fages- und Kilornetersiitzell 
etwaige Leerfahrtcn und dIe An- und Abmarschzeit des .Fahrzeuges mit zu vergiitell. 
Angebrochene Stunden werden nicht auf volle Stunden, sondern nur auf halbe Stunden 
nach oben aufgerundet. Zuschliige für SOIllI-, Feiertags-, Naeht- oder übcrstllndenarbeit 
dürfen hi e- r nicht berechnet werden. 

. In (~cr Höhe der ~istn.ngssätze ":lIrde seit ihrer lnkrnftsetzuug im J anuar 1940 
lUe~ts geu I~dert. Es hat SIch J.edoch ~eze l gt, daß vielfach ßeförderungsleistllllgen an f weit 
g~rlll~ere Entfer~ungen als elllcm Kil.omcter durchzuf~hrcJl sind und daß hierbei hä.ufig 
dIe 'erke~lrsabwlCk lung durcJl teehlllscJle Ueiadevoirichtungell oder durch die Bereit­
stellung e.lIler großen Lademannschaft so beschleunigt werden kann, daß, wenn die 
Vergiitungssätze für einen Kilometer 1.ugrunde gelegt werden, sich insbesondere im Hin­
blick auf ~e Kriegswirtschafts.verpflicJltulig des deu tschen Gewerbes eiu unangemessen 
hohes ßelorderungsentgelt ergibt. Es wurden deslta lb auch I~eistuugssiitze lud Entfer­
uu ngen VQn 250, 500 und 750 m gescha.ffell und aus demselben Grunde außerdem auch 
au f die Zwischellelltfernullgen VOll 1,5, 2,5,3,5 und 4,5 km. 

Die I -eistungssiitze wurden auf Grund von degressiv gestalteten Mengen- und Eilt­
fernungssto.ffeln , und zwar für Ladungsmengen von 1- 25 t und auf Entfernungen bis 
zu 100 km aufgestellt.. H ierdmch ergaben sich je Leistungseinheit mit zunehmender 
Ladllugslllellge und I~lit zunehmender Entfernung o.bnehmende Leistu ngssätze. Um die 
Abrechnung nach Le.lstungssätzen möglichst einrach zu gestalten, wurden diese für die 
vorgenannten Lo.dungsllleng~n und Entfernungen so restgehalten, daß das in Frage 
kommende Entgelt ohne weiteres abgelesen werden kann. I n der Tabelle 2 wird ei n 
Ausschnitt aus den Leistungssätzen für Gewichtsmengen von I 25 5 75 10 15 20 
und 25 t und auf Entfernungen von 0,25, 0,5, 0,75, I , 2,5, 5, ]0:00, '75 'un'd' 100' km' ge­
geben. Außddelll wird die nöhe dieser Lcistuugssätze je :Fahr1.eugkilometer in der 
Abb. I veranschaulicht. Aus diesem Bild ist die degressive Gestaltung der Leistungs­
sütze deutlich zu crseben. 

Bei der Höhe der Lcistullgssiitze ist zu beachten, daß Leerkilometer llicJlt berechnet 
w~rden diirfen, da solche in der Höhe der Selbstkosten zum Teil berücksichtigt sind 
(Sielte S. '11 2). Kaun ei rl Fahrzeug. regelmäßig in beiden Richtungen beladen werden, 
dann mull der Fuhrunternehmer elllen angemessenen Abschlag au f (lie Lcistungssiitze 

8· 
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einräumen I, Zuschläge fi.ir Sonn-, Feiertags-. Nacht· oder Obersttilldcnarbeit dürfen bei 
den Leistungssätzen nicht berechnet werden. 

Tabelle 2. Leistungs8iltzc für Gewi c h tsme n gen VOll 1-25t 
und IL \I f Entfe r nungen vo n 0,25- 100 km. 

Preise in Reichsma.rk je Ladung. 
Ocwichtsstufe 

I I I I I I in t. 2,5 , 7,S 10 " 2Q 25 

EnUcrnung kill 
-,00 1,00 3,30 4,55 5,65 7,00 9,2Q 10,45 0,25 

0,50 1,- 2,10 3,65 5,05 6,25 8,40 10,15 11 ,55 

0,75 1,10 2,30 4,- s,50 6,85 0,20 11 , 15 12,65 

1 1,20 2,50 4,35 6,- 7,45 10,- 12.10 13,75 

2,5 1,!l5 3,40 6,50 7,45 9,20 12,25 14,75 16,65 

• 3,25 4,05 7,50 9,85 12,15 16,- 19,05 21,45 

10 5,30 7,35 10,65 13,85 16,70 21,00 25,- 28, 10 

50 17,- 24,- 34,20 43,60 52,30 66,30 76,90 84,-

75 22,20 32,- 45,80 58,20 69,30 86,ol0 97,00 105,50 

100 27,10 3\1,50 56,60 72,10 85, 10 105,30 117,50 125,60 

Ein allgemeiner Vergleich der Höhe d?r Tages- und Kil?metcrsätze, de~ Stunden­
siil~e und der Leistungssät1.c miteinander Ist nur unter bestlllllllten theoretischen An-.. 

'" 
"J\ 
1\\ 

'" \\ 
\~ 

"' \\ i 

Abb. l. Lcistungssät1.c bei gntrenlUn~ell \ '011 0,25-100 km und für Gewiehl8mengell von 1 bis 
25 t jo f"llhn:cugkilometer in lU I. 

I Siehe "Die I'reisrcg<,1 ung im GUtcrnllll\'{'rkehr mit Kro.fLfllhr1.eugen", S. 21. 
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nahmen möglich. Ein solcher Vergleich sollnRchfolgend in der Weise durchgeführt wer­
den, daß für die Tages- und Kilometersätze und für die Stundensätze von einem gleichen 
Zeitau fwßnd Hir eine bestimmte Ladu ngsmenge und auf eille bestimmte Entfernung 
ausgegangen wird. lu der Abb. 2 sind die '1'8gcS- uud Kilometersätzc und die Stunden­
sätze für einc I~adullgsmellge von 10 t, unter Einsatz von einem 5 t-I,astkrnrtwagcn und 
einem 5 t-Anhiinger bei einer Reisegeschwindigkeit von 25 km die Stu nde und einer Be­
und Entlade- und Wnrtezeit von 20 Minuten je Tonne eingetragen. ferner die Leistungs­
siitze, wie sie durch die NVP für diese Annahmen fests tehen. Bei den Tages- und Kilo­
rnetersätzc_1l wurde n hierbei auf dieEntfernungen von 80km I, von 90km 1 %, VOll IOQkm 
2% überst unden für den -Fahrer beriicksichtigt. Werden die drei Vergiitungsarten mit.­
eina nder v"erglichen, so ist u. a. zu erkennen, da ß die 'I'ages- und Kilollletersiitzc in den 
kurzen Entfernungen unter den Stunden- und übe r den LeistungssälzclI, und in den 
weiten Entfernungcn auch über den Stundensiit1.ell liegen und daß die Leistungssätze 
in den kilnen Entfernungen unter und in den weiten Entfernungen über den Stunden­
sätzen sind. Vorsteheuder Sachverha lt besagt aber beispielsweise nicht, daß die 'I'ages-
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Abb.2. TIlges. und Kilometersii.tze und Stundelllliitze bei ei ner Reisegeschwindigkeit von 25 km 
die Stunde und einer Beillde· und Entlade· und Wartezeit \ '011 20 Minuten je Tonne, sowie Lei­
stungssi t7.l} lIaeh NVP fiir ein Ladungsgcwieht \'on 10 L (5 t.Lkw., 5 t·Anhiinger) in Reichsmark 

bei Entfernungen flu f 1- 100 kJn. 

und Kilollletersätl,e grundsätzlich höher als die Leistungssätze sind. Die Abbildung 
zeigt die Höhe der drei Vergütungsarten, wie vermerkt, nur unter theoretischer Annahme 
bcstimmhlr 13e1a<le-, J~ntlade-, Warte- und Reisezeiten und fü r eine bestimmte Beförde­
rungseinh,~it. Es können sich in der 1' raxis die verschiedenartigsten Veränderungen er­
geben. Erhöht sich beispielsweise der Zeitfnktor bedeutend, so können die Stunden­
siitze je L~istuJlgscinheit sowoh l die Tages- und Kilometersätze wie nucll die Leistungs­
sätze in den weilen E ntfernungen iibcrschreiten. Kann der Zcitfaktor beispielsweise 
durch rasehe ß e- und Entladung vermindert und dndurch die Zahl der r~eistungen ge­
steigert werden, so erhöht sich nach J..eistungssätzen die Tageseinnahme des Fuhrunt-cr­
nehmers. Geht die Leistung durch Erhöhung des Zcitfnktors zurück, so vermindert sieb 
die TageSl!innahme nach den LeistungssätzelI. Dieser Sachverhalt ist für eine fiinfzig­
!lrozentigl) Lcistungssteigerung uud für einen fii nfzigprozentigen l..eistullgsabfall eben· 
fa lls aus der Abb. 2 Hir einen 5 t-Lastk raftwngen mit einem 5 I;..Anhällger zu ersehen. 
Der volkswi rtschaftliche Vorteil einer Leistungssteigerung wurde auf S. 11 2/ 13 ve rmerkt. 
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Aus deli vorstehenden Ausfii.brungcll ist ersichtlich, daß die LcistUllgllllätzc lIach 
dem Gewicht des \'crladcnen Gutes, und zwar je Lastkraftwagen oder Lastzug berechnet 
werden. Abweichend hiervon können J~cishlllg8sätze au ch lIach anderen Einheiten als 
nach dem Gewicht gebildet werden. Man wollte hierbei in der Praxis bestehende Berech­
nungsMtcn, wie z. ß. bei Milch nach Li tern, bei Ziegelsteinen nach Stück, bei Kies nach 
Kubikmetern a ls Vergütungsform innerhalb der Vorschriften der NVP beibehalten. Da 
die Leistungssiit.ze n.n r nach Tonnen aufgestellt s ind , muß llicrbci eine Umrec1l1lung der 
nach Bnderen EmhClten verladenen Güter auf Tonnen vorgenommen werden. Um diese 
Umrechnung zu erleichtern, wurden besondere Umrcchnuligsgewichte fü r bestimmte 
Güte r festgelegt, lind l,war die folgenden: 

Basaltschotter . I cbm = 1,55 t 
ßasaltsplitt . . I cbm = 1,5 t 
Beton aus Kies I ebm = 2,2 t 
J~rdaushublllaterißI , Lehm I cbl1l = 1,7 t 
Gmllitschotter . ] cbm = 1,3 t 
Hausteine . , 1 ebm = 2,0 t 
Kalkschotter . . I ebm = 1,45 t 
Kies, trocken . 1 ebm = 1,7 t 
Kies, grubenfellcht . 1 ebm = 1,8 t 
Kies, lIaß . . I cbm = 2,0 t 
Pflastersteine I cbm = 2,0 t 
Sand , uaß. . I cbm = 1,6 t 
Sa nd, trocken 1 cbm = 1,5 t 

Kiefer, Lärche. ganz frisell I fm = 0,9 t 
Kiefer, Lä rche, waldtrocken l im = 0,8 t 
Kiefer , Lärche, lufttrockell 1 Im = 0,6 t 
Fichte, Tanne, ganz Irisch 1 fm = 0,9 t 
Fichte, 1'anne, wald t rocken I fm = 0,75 t 
Fichte, Tanne, lufttrockell I im = 0,55 t 
Eiche, ganz frisch 1 fm = 1,05 t 
Eiche, wald trocken J fm = 0,95 t 
Eiche, lufttrockclI . 1 fm = 0,8 t 
Buche. gallz frisch. I fm = 1,0 t 
Buche, waldt rockeu I fm = 0,85 t 
Buche, lufU rockcn I fm = 0,75 t 1 

~ind 7.. B. _I(H)() fm " Bilche lufttrockclI" zu befördern, so ist hierfür ein Rechnungs­
geWicht von 700 t maßgebend. VOll den vorstehenden Umrechnungsgewichten darf nur 
abgewichen werde.n, wenn die gewünschte Abweichung besonders nachgewiesen wird. 

Besondere LeIstungssätze können auch auf Grund der Tages- und Kilometersät7.e 
gebildet werden. Diese Berechnungsart von Leistungssötzen komm t dann in F ra"e, 
welln der in den Leistungssötzell der NVP eingerechnete Zeitwert iibcrschrittell wi~, 
Es ist I~ie~be i der Tagessatz und die normalerweise erreichbare Tageskilometerieistullg 
durch die 1Il Ileun Stunden abfahrbare Gütermenge zu teilen, 

Sind beispielsweise 3 cbm Hausteine auf eine Entfernung yon 10 km mit einem 
3 t-Lastkraftwagen zu befördern Ulld sind hierfür drei :Fahrten bei einCl' Arbcit,gzeit von 
neun Stunden erforderlich, so ist die Vergütung wie folgt zu berechnen: 

Tagcssatz fiir eincn 3 t·Lastkraftwagen ........ . 
Drei }'ahrtell mit je 20 km - \'011- und Leerkilometer - . 

Demnach kosten: 
3 com 
1 cbm . . . 

UM 2:.5,­
UM 12,-

... , Bi\! 35,-­
Ri\l II ,70 

lJas Uefürderullgscntgelt für deli Ku bi kmetcr von HM 11,70 kann allen Bereeh­
llullgen zug rulldegelegt werden, solange die VoraussetzungeIl, unter denen der Kubik­
llIetersatz gebi ldet worden ist, sieh nicht ändern. 

Vorstehend ist nunmehr das Kernstück der Prcisberech nulig im gewerblichen Oüter­
nahverkeh r in knappen Zügen umschrieben worden 1 . 

I Sicbc "Die Prcisrcgclung im Cülcrnahvcrkchr mit Kraftfahrzeugcn" S.5. 
.! Sich.:: fluch G r a.:: f f.- .. "':rliiutcrungcn der Nah\'crkchrsprei8\'erordnun,,; und ihrer nach. 

trr,ghchen Verbesserungcn in "Der gcwerbliche Kraftverkehr", R'cft. 14/ 15, Jahrg. 1!}40. 
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d) S ol1d e r- u nd E r gäll zu n gs be s ti m m u uge n. 

Au ßer den vorstehend geschilderten Preisberechllungsbestimlllungen Hir den gewerb­
lichen Güternahverkehr gibt cs im Rahmen der NVP u11d der dazu erschiellenell Ausfüh­
rungsnnordllullgen uud Erla.sse des R eichspreiskommissars nochAusnahmebcstimlllungclI 
und Bestimmungen für die Erhebung von Zuschlägen. Um die Beschreibung dcs Aufbaus 
dcr NVP abzurunden, sollen diese Bcstimmungen 1.:11rz erörtert werden. Es wäre Aufgabe 
eines besonderen Aufsatzes, diese Sondcr- und Ergänzullgsbcstimmungen zu beschreiben. 

Die Ausnahmebestimmungen der NVP beziehen sich hauptsächlich auf den Roll­
fuhrverkehr der bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer uud der Vollmachtspediteure, auf 
die Umzüge mit Möbelwagen 11ach dell Tarifen für Orts-, Nah- und Fernumzüge, auf 
Sonderfahrzeuge und auf Fahrzcuge mit Sondervorr ichtungen . Der Rollfuhrvcrkehr der 
bah namtlichen Rollfuhrunternchmer und der Vollmachbpediteure mußte von den Be­
stimmungen der NVP ausgenommen werden, weil für dicsen Verkchr besondere Ent­
gelte festgelegt worden sind. Der allgemeine örtliche Ro1Uuhrverkehr kann ebenfalls nach 
uestehellden bcsonderen Leistungssätzen vergütet werden, soweit nicht eine Abrech­
llUng nach der NVP als tUlIlieh erscheint. Fi.ir die Umzugstransporte mit Möbelwagen 
bestehen besondere Preisregelungen, die Entgelte nicht nur für die Fuhrleistungell, son­
dern auch für die damit zusammenhängenden Nebenleistungen enthalten. 

Sond.erfahrzeuge und l~ahrzCllge mit Sondervorriclltungell mußten von deli Be­
stimmungen der ~'YP ausgenommen werden, weil die den Vergütullgssätzen der NVP zu­
grunde liegenden Sclbst kostellbereehnungen auf gewöhnliche Fahrzeuge abgestellt sind. 
Die lrestEietzung dcs Entgeltes fiir die Gestellung von Sonderfahrr.eugell überließ lllan 
einer Vereinbarung zwischen Fuhrunternehmer und Auftraggeber. Als Sonderfahrzeuge 
werden insbesondere angesehen: vollständig geschlossene Fahrzeuge mit festen Wänden 
(z. B. Kü.hl- und Möbelwagen), Langhol1.- und Langmate rialfahrzeuge und die sog. ein­
achsigen Nachlällfer-Generatorfaruzeuge, die bislang ebenfalls als Sonderfahrzeuge be­
handelt wu rden, si nd nunmehr wie folgtabzurecllllen: Ileue Generatorfahrzeuge wie Bellzin­
oder DiCHelfahrzeuge; bei umgebauten Gellera. torfahrzcugen darf bei Abrechnung nach 
Teil I und II der NVP die Nutzlast, mit der sie vor dem Umbau zugelassen waren, 
zugrunde gelegt werden. 

Nach der Ausfiihrungsanordnung zur Nahverkehrspreisorduung Zifr. 2 gelten als 
Fahrzeuge mit Sondervorrichtungen solche, die z. ß. zur Beförderung größerer Bau­
maschine.lI , Baulokomotiven , DampfkcS8el, Langeisenträger u. ä. besonders hergerichtet 
si nd. Wnrdcn solche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt., so muß , wie fü r Sonderfab1'1.cuge 
ein besonderes Entgelt zwischell Fuhrunternehmer und Auftraggeber vereinbart werden. 
Die Höhe diescs Entgelts richtet sich nach der Höhe der Mehraufwelldullgen der Sonder­
vorrichtungen. 

Als Fahrzeuge mit Sondervorricht ungen können ferner angesehen wcrden: Zug­
lllaschinml mit ei ngebautem Laderaum, H ilfsschleppcr (Personenkraftwagen mit einer 
H ilfsschleppachsc) und Dehelfslicferwagen ohlle und mit Nachläu fer (Personenkmft­
wagen meist mit einem ei nn.chsigen Naebläufer). Zugmaschincn mit cillgebU\ltem Lade­
raulIIsind , wenn solche Fahrzeugc ohne Anhänger eingcsetzt wcrden, wie Lastkra.ftwn.gell 
abzurcchnen; werden Zugml\SChinen mit eingebautem J..adcmum in Verbindung mit An­
hängern eingesetzt, so ist die Zugmaschine Ills gewöhnliche Zugmaschine ab7.ll rechnell 
und die N\ltzla.st ihrcs eingebauten Laderaums der Nutzlast des erlltell An hängers hin­
zuzuziihlen; dics gilt bei Abrechnung nach Tages- und K ilometerllät7.cn und nach Stun­
dcnsätzell . Bei Abrechnung nach Lcistungssätzen besteht kein Unterschied gegeniiber 
anderen Krn.ftfahrzeugcn. HilfssehlepJ>er werden wie Zugmaschinen vergütet unter 
Abzug von 20 vIr des Vcrgütullgsbctmgcs. 13ehelfslieferwngen sind bei Abreclmung !lach 
Tages- u.nd Kilometersätze!l oder lIaeh Stundensätzcll wie Lastkraftwagcn mit gleicher 
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Nllb:last zu behandeln, die Nutzlast des Nachläufers wird der dcs Behelfslieferwage ns zu­
geschlagen. 

Kippfahrzeuge sind keine Sonderfahrzeuge im Sinne der NY}). Da jedoch die Selbst­
kosten für KiJlJlfahrzeuge durch ihre höheren Allschaffungskostcn lIud durch ihre illfolge 
dcs Einbaus der Kippvorrichtung geringere Nutzlast höhere Kosten je TOllne Nutz­
last als l'~a lm:euge ohne Kipp\'orrichtung aufweisen , wurde die Bestimmung getroffen, 
daß K ippfahrzeuge bei Vcrglitu ng nach Tages- und K ilometersätzcn oder nach St.u ndcll­
/liitum nach der nächst hÖ]lCfCIi als der sonst zugehörenden Nutzlaststufe abgerechnet 
werden können. Werden Kippfahrzeuge für "Fuhrieistungcll ei ngesetzt, die als "rJü5.'ligcr 
Verkehr" anzusehen und deshalb nach Leistungssätzcn ab1.urechnensind. so werden diesc 
I?a hrzeuge nls gewöhnliche "Fahrzeuge ~halldelt. Dies ist a ur die rusche EIltlademög­
lichkeit. der Kippfahrzeuge zurückzufüh ren, wodurch solche Fahrzeuge im Vergleich zu 
anderen eine höhere .Leistung und damit ein höheres Beförderungscntgelt in einem be­
stimmten Zeitraum erzielen können. 

Die Möglichkeit der Erhebu ng VOll Zuschlägen im nahmen der NVP mußte aus 
verschiedenen Gründen und in verschiedenen Formen geschaHen werden. Die wichtigsten 
Zuschliige ~stell ell im Ralunen der Regelung für Baustellen von besollderer Bedeutullg. 
Sie si nd im Absch nitt B. b) "Die Festpreisregelung für Baustellen von besonderer Be­
deutung" (siehe S. 110 H.) erörtert worden. Sonst kommen bedeu tende Zuschläge \'or für 
schwierige Geländevcrhältnisse, in der Form der Vergütung von An- und Abmarsch­
wegen. Wartezeiten, Abwesen heitsgeldern . Gestellung von zusätzl ichem Persona l, Be­
Indung und Entladung der Fahrzeuge, Gestellung zusätzlicher Geräte und Beförderung 
sperriger Güter. 

Zuniichst soll auf die Zusch läge bei schwierigen Gelälldeverhältnissen hingewiesen 
werden. Bei der Ermittlung der Selbstkosten für die NVP wurde VOll normalen Ver­
kehrsverhältnisscn bei befestigten Fah rbahnen ausgegangen, wo~i aber die Selbstkosten 
bz\\'. die Vergiitungssätze der NVP doch so bemcsscil wordCII si nd, daß einem F'ullr­
unternehmer in gewissem Umfang erschwerte Verkehrsverhiiltnisse mit höheren Kosten 
zugcmutet werden können. Sind jedoch z. 13. starke Steigungen 1.11 überwinden, so reichen 
die Vergütungssätze der NVP lIicht aus. um die hierdurch entstehenden höheren KosteIL 
auszugleichen. Es ist deshalb vorgeseJlCn worden. daß JtierHir Kilometerzllschläge bei 
Abrechung der Fuhrleistungen nach Tages- und Ki lometersätzcn oder nach Leistungs­
sätzen berechnet werden können. Die Berechnung geschieht in der Weise, daß \'irtllelle 
Kilometer zu den tatsächlich zuriickzulegenden Kilometern hinzugeschlagell werden. 
Die Zuschlagskilometerdürfell bei durchschnittlichen Steigungen tiber 5 vRdas Doppelte, 
bei Steigungen über 10 vH das Dreifache und bei Steiguugen über 15 "H das Vierfache 
der Steigungskilometer nicht Ü~rschreitell. Ahn liches g il t bei Fahrten auf weglosclll 
Gelii nde, und zwar können hier Zuschläge wie bei Steigungen von 5-10 vR berechnet 
werden. Hei Anwcndu ng der Stu ndensätze kommen Geländezuschliige lIicht in Frage, 
da. hei erschwerten Gelälldeverhältnisscn weniger K ilometer in der Stunde zuriickgclegt 
werden kön ncn, der l,'uhrunlcrnehmer Hber denIloch die ill den Stundellsätzen eingercch­
neten Ki lometer erhält. 

Die zusätzliche Vergiitung ller An- und Abmarschwege und der An- und AbmUf!$ch­
zeite'l wurde schon bei der Erörterung der Tages- und KilometeIllätze und der Stunden­
siitze behnndelt. Es wäre nur noch darauf hinzuweiscn, daß bei Abrechnung nach l:.ei­
stungssiitzen An- und Abma rsch\\'ege bzw. Leerkilometer insoweit zusätzlich bereclwet 
werden können, als die Anzahl der Leerkilometer die der J~astki lometer überschreitet. 
Sind Leerkilometer zu "ergüteu, so sind hierbei die Kilometersätze der NVP zugrunde 
zu legen. 

Ein Zusch lag für Wartezeiten kommt nur bei Anwendung der Leistungssiitze in 
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1"rage. Bei den Wartezeiten haudelt es sich IIIn solche Zeiten, die außcrhalb der Be­
und Entladezeiten entstehen und die auf Ulllstiinde zurückzuführen sind, die der Fuhr­
unternehmer nicht 1.11 vertreten hat. Sie sind mit 1111 des Tagessatzes je Stu nde zu ver­
güten. Bei Anwendung der Tages- und Kilometersiitze und der Stundcllsiitze wird. wie 
"eschildert (siehe S.115) die Vergütung für die gesamte Zeit von der Abfah rt des "1\' l1hr­
;'euges von seincm Ullterstellraum bis zur Rüekkehr in diesen Raum bercehnet .. wodu rch 
die Warte:zciten von vorn herein eingerechnct und deshalb' bezahlt werden. Werden 
Fahrzeuge bei einem und demselben Auftro.ggeber auf Grund besonderer Vereinbarung 
wiihrend eines größeren Zeitraumes eingesetzt. so kann der Fuhrunteruehmer für un­
verschuldete Stehtage, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage eine Vergiitung in der 
Höhe des Tagessatzes verlangen. 

Nach den Bestimmungen der Reiehsta rifordnung zur Regelung der SJlcscnsätzc 
und Auslö~ungen im Güternahverkehr und nach einem Erlaß des Reichsinnenministers 
"0111 4.4. 194 1 über I nanspruchnahme von Kraftfahrzeugen auf Gruud des Reichs­
leistullgsgesetzes sind dem Fahrpersonal bei Abwesenheit vom Standort des }'ahrzeuges 
oder vom Sitz des Betriebes oder von seinem Wohnsi tz Spesen, Abwesenheitsgeld (Aus­
lösuug) und übernaclltungsgeld zu bezahlen. 1)11. in den Selbstkosten berechnungen der 
NVP diese Personalkosten nicllt eingerechnet sind , können diese zlLsätzlicll ill Reehnullg 
"esteIlt werden. 
o Bei der Gestellung VOll zusätzlichem Personal, vor allem Beifahrer. dürfen die 
KosteIl hierfü r zusätzlieh berechnet werden, wei l in den Selbstkostenberechuullgen der 
NV P diese K osten nicht einbezogen worden 8ind und zwar dürfen berechnet werden: 

a) die der LohnstolrVerordnung vom 12.10. 1939 entsprechenden Löhne und 
b) bei Sonn- und Feiertags., Nacht· oder überstundenarbeit die entsprechenden Lohn­

zusch.läge und 
c) ein Zuschlag "on höchstens 40 yH (Gemeinkosten und soziale J~asten ) auf die 

nicht eingerechneten Löhne mit Ausnahme der Lohnzuschläge 1.11 1.1). 
Besondere P ersonalkosten für 1.Usätzliclles Personal können aber lIur dann berechnet 

werden, Wellll dieses auf Wunsch des Auftraggebers gestellt wird oder im Falle der Ab ... 
rechllllllg nach Tnges- und Kilometersätzeu oder nnch Stundensiitzell, wenn sicherheits­
Ilolizeiliehe Vorschriften die Gestellung von zusätzlichem Persoual erfordern. 

Obemimmt das }'a hrpersonal allein das Be- uud Entladen der Fahrzeuge. so kann 
hierfür bei den 'J'ages- uud Kilometersätzen und bei deli Leistungssätzen eine ange­
messene Vergüt ung berechnet werden. Bei Anwcllduug der StulIdensätze ist eine solche 
\'ergütung nicht möglich, weil bei übernahme der Be- lind Entladetätigkeit durch das 
fahrpersonal die Kilometerleistung des "Fahrzeuges je Stunde geringer wird und da.­
(lurch der ~'uhrunternehmer gewisscrmaßen eine Ellt-schädigung für die in den Stunden­
sätzen eingerechneten aber nicht zurückgelegten Kilometer erhält. Leistet das "J~'ahr­
persollnlnllr die ortsübliche Mithilfe, so darf hierHir keine Vergiitung berechnet werden. 

I n den SelbstkC»lten Hir die NVP wurden naturgemäß auch nicht die Aufwendungcn, 
die durch die lUHllspruchnahme VOll 1.Usätidichen Geriiten entstehcn, eingerechnet. Es 
können deshalb für d ie Gestellung von 7.usätzlichen Geräten, wie z. ß. Seil windcll. an­
gemessene Vergütungen berechnet werdeu. VOll besonderer Bedeutung ist hier .die 
Gestellung von Planen und Spriegcln. Verlangt der Auftrllggcber zum Schutz seilles 
Gutes Pla lle und Spriegel. so hat der Fuhrunlernehmer ein Anrecht Huf Berechnung 
eines ZusC"hlages von höchstens 5" B des reinen Fuhrentgelts. 

Schlie-ßlich wäre noch 1.11 erwähnen, daß Hir Fahrzeuge, die nicht Illindestem~ zu 
Dreiviertel ihrer zulässigen Nutzlast ausgellUitet sind , ei n Sperrigkeitszllschlag in Höhe 
\'on liöchstens 25 vTI des wirklichen Gewichts der Ladung auf die Leistungssiitze erhoben 
werden kann, Bei den Tages- und Kilometersätzen und bei den Stundensätzell kommt 
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ein Zuschlag nicht in Frage, weil bei diesen Vergiitungsartcn jeweils die Nutzlast für die 
Vergütungshöhe maßgebend ist. 

Der örtliche Geltungsbereich der NVP erstreckt sich gegenwärtig auf das Altreich 
mit Ostmark und Sudctcngau, Dallzig-Westpreußen und Warthegau, Elsaß und Lo­
thringen, Luxemburg, Generalgouvernement (s. nachstehende Einschränkung), Unter­
steiermark und Krain . Da bei der Aufstellung der Selbstkosten für die NVP VOll den 
Verhältnissen im Altreich ausgegangen werden mußte, zeigte cs sich, daß die Höchst.. 
!Jreisc der NVP für die VerlJiiltnisse in der Ostmark \Illd im Sudetellgau nicht aus­
reichten. Die "Fahrzeuge dieser Gebiete wiesen durch ihre Bauart meist höhere Kosten 
auf. und außerdem waren häufig nur alte Fahrzeuge mit überdurchschnittlicll hoheu 
Kostcn vorhanden . Die Fahrbahnen waren vielfach schlechter als die des Altreichs. 
Diese Faktoren wirkten sich in höheren Kosten als denen der NVP zugrunde gelegten 
aus. Die zuständigen Stellen llaben sich deshalb entschlossen, für die Ostmark und den 
Sudetengau allgemeine Zuschläge auf die Höchstsätze der NVP zu bewilligen, wobei 
auch noch beachtet wurde, daß die politisch-wirt-schaftlicllen Verhältnisse in die(!Cn Ge­
bieten vor deren Anschluß die dortigen Betriebe so ruinierten, daß es gerecht erschien, 
auch diesen Faktor in der Höhe der Vergütungssätze zu berücksichtigen. Die Zuschläge 
betrugen ursprünglich für die Ostmark 25 vH, für den Sudctenga.u 20 und 10 vH; im 
Frühjahr 194J wurden sie allgemein auf 15 vH festgelegt. Es wird angestrebt, die Zu­
schläge in der Ostmark ulld im Sudetengau, sobald die verkehrswirtschaftlichen Ver­
hältnisse in diesen Gebieten es zulassen, weiter zu vermi ndern mit dem Ziel, sie völlig 
zu beseitigen. In der Untersteiermark gilt die NVP mit einem Zuschlag von 25 vB , in 
Krain mit einem Zuschlag von 15 \'Hund im Generalgouvernement für FuhrleistungeIl, die 
ii ber die Zentralgenossenschaft, ,DerGü terua hverkehr" abgerechnet werden, mit Zusch lägen 
von 30---40 vH, die jedoch in nächster Zeit auf 50-65 vH erhöht werden dürften. 

Die Verkehrsverhältnisse im gewerblichen Gütenlahverkehr ließen erkennen, daß 
Hir bestimmte FuhrleistungeIl die Festsetzung VOll SonderbestillllIlungen uud Sonder­
sät.zen als vorteilhaft erschien . Man entschloß sieh deshalb zur Aufstelluug von Sonder­
tarifen, die ihrer Art nach den Ausnahmetarifen der Deutschen Reichsbahn entsprechen. 
Es bestehen gegenwärtig die fo lgenden sechs Sondertarife: 

So n der t a r i f 1 für die Beförderung von gepackten lind geschütteten Briketts 
lind Schüttware bei der Abfuhr von den Groß-Berliner Güterbahnhöfen innerhalb Groß­
Berlins durch 'Fuhrunternelul1er, die lücht regelmäßig im Kohleuhandelsgeschäft tätig sind. 

Dieser Sondertarif ist als Rahmentarif anl.Usehen und wurde in vielen auderen 
Städten ebenfalls eingeführt, wobei die Beförderungsentgelte entsprechend den örtlichen 
Verhältnissen festgelegt worden sind. 

SOll der ta r i f 2 für die Beförderung von Kartoffeln in Säcken im Güterkraft­
verkehr. 

So n der ta r i f 3 für die Beförderung von Kartoffeln bei der Abfuhr VOll dell 
Groß-Berliner Güterbahnhöfen durch Fuhrleistuugell mit Kraftfahrzeugen im Nah­
verkehr. 

Dieser Sondertarif ist ähulich dem SondertArif 1 ein Rahmentarif und katHl des­
hal b in ~Ulderell Städten entsprechend der örtlichen Verhältnisse ebenfalls eiugeführt 
werden. 

So n der ta r i f 4 für die Beförderung von SteinkohleIl und BraUltkohlellbrikett-s 
1m Güterkraftverkehr. 

So n der t a r i f 5 für die Beförderung von Koks im Güterkraftverkehr. 
So n der t a r i f 6 für die Beförderung von Baugütern im Güterfernverkehr mit 

Kraftfahrzeugen bei Abrechnung über die Arbeitsgemeinschaften des Güternahverkehrs. 
I n den Sondertarifell 1- 5 wurden für bestimmte FuhrleistungeIl, die ihrem Wesen 
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llach zur Abrechnung nach Tages- und Kilometersätzen oder nach Stuudensätzen, also 
!lach Zeit gecignet sind, und deshalb nicht nach den Leistungssiitzen des Teils 111 der 
NVP abgel:echnet werden können, Sonderleistungssätze für die Beförderung von Kohlen, 
Koks, Briketts und Kartoffeln aufgestellt. Mit den Sondertarifen 1- 5 werden also l~uhr­
leistungen, die an und für sich nach Zeit abzurechnen wären, nach Sonderleistungssätzen 
\'ergütet. Dies ist im Hinblick auf die Verhältn isse während des Krieges VOll be­
sonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Sondertarife 2, 4 und 5 haben auch im 
aewerblichen Güterfernverkehr Gültigkeit. Es wurde damit zum erstenlllal nuf dem Ge­
biete dieser Soudertarife die künstlichen Gremr.en zwischen Nah- und ~'erllverkcllr über­
wunden. Die Sondertarife 1- 5 dür fe n aber nur angewendet werden, wenn im Sinne der 
BestinUllUlJgen der Verordnung über die Höchstpreise für li'uhrleistu ngen mit Kraft­
fahrzeugen im Nahverkehr vom 15. 1. 1940 keine Stoppreise vor]lallden sind. 

Der Sondertarif 6 gilt für die Beförderung bestimmter Baugüter im Güterfernver­
kehr mit Kraftfahrzeugen, der aber nur bei den über die Arbeitsgemeinschaften des 
Güternahverkehrs abzurechnenden ~~uhrleistungen verwandt werden darf. Dies ist auf 
die zum '1'eil weit entfernten Bezugsgebiete der Baustellen von besonderer Bedeutung 
(siehe S. 11.0 H.) zurückzufiihren, bei denen es sich gezeigt hat, daß auch Fuhrleistungen 
ausZllfülmH\ sind, die dem gewerblichen Güterfernverkehr zugehören, die aber uur 
einheitlich mit den in überwiegendem Maß an fallenden Nahverkellrstrallsporten ab­
gerechnet werden können. Die Höhe dieses Tarifs entspricht auf Entfernungen bis 
100 km den Leistungssätzen der NVP und auf größere Entfernungen den etwas ge­
senkten Leistlillgssätzen. Der Sondertarif war hauptsächlich nur erforderlich, weil die 
bestehenden I,eistungssätze für den gewerblichen Güternahverkehr nur auf Ent­
fe rnungen bis zu 100 km erstellt worden sind . Im einzelnen soll hier auf das Wesen 
der SOlIdertarife nicht weiter eingegangen werden. 

Zum Schluß dieses Kapitels soll noch auf den sachlichen Geltwlgsbereich der I)reis­
regelung im gewerblichen GüternallVerkehr hingewiesen werdell. Ihr örtlicher Geltll.ngs­
bereich wurde schon vorstehend (siehe S. 122) umrissen. Die NVP gilt für die Beförderung 
von Gütem und lebenden Tieren, also nicht auch für die Personen beförderung. Sie gilt 
ferner nur für Fuhrleistungen mit Kraftfahrzeugen. Für .Fuhrleistungen mit Pferdege­
spannen bestehen in den meisten Orten Deutschlands örtliche Preisregelullgen. Die NVP 
hat außerdem, wie aus ihrem Namen hervorgeht, nur Gültigkeit im Nahverkehr; das ist 
jener im Güterfernverkehrsgesetz festgelegte Geltullgsbereich, der durch einen Umkreis 
VOll 50 km um den Standort des Fahrzeuges umgrenzt wird. Schl ießlich gilt die NVP 
nicht nur für die gewerblichen Transporte der Fuhrunternehmer, sondern auch im sog. 
Werkverkehr, soweit von diesem :Fracht-spesen in Rechnung gestellt werdell. Von S?iten 
des Reich:skommissars für die PreisbildUJlg wurde in einem Erlaß vom 13. 1. 19·10 Juerzll 
zum Ausdruck gebracht: Der Werkverkehr wäre in der Lage, Beförderungen im all­
gemeinen biUiger auszuführen, als das Verkehrsgewerbe, weshalb dieser in seinen Fracht­
spesen unter den Höcl\stpreisen der NVP zu bleiben hätte. 

Außerhalb des Geltungsbereichs der NV1> gibt es [ür die beorderten Fahrzeuge des 
gcwerblicllen Güternahverkehrs U IId desWer kverkeh rs im Reichsleistungsgesetz u ud dessen 
Ausfiihru:ngsbe!'Itimmungen noch eine besondere Preisregelung. Soweit Fuhrleistungen 
nicht allf Grund freier Vereinbarung zwischen Fuhrunternehmer und Auftraggeber, son­
dern auf Grund eines staatlich ausgeiibten Zwanges, nämlichdurch Beorderung im Rahmen 
des Reichsleitungssgesetzes ausgeführt werden, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Was die preisrechtlicbe Seite dieser Bestimmungen betrifft, so sind diese in einem Erlaß 
des Reicl,sministers des I lIllern vom 4. 4. 1941 geregelt. Es ist hier vorgesehen, daß fü r 
Fuhrleist"llngell, wenn diese Iü r Bedarfsstellen der Wehrmacllt ausgeführt w~rden , die 
um 20 vn erhöhten Tages- und Kilometersätze der NVP gelten und wenn ~hese Fuhr-
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leistungen für Bedarfsstellen außerllalb der Wehrmacht. ausgeHih rt werden, diese Sätze 
ohne Auf~hlag 1.11 ber~ehllell sind, soweit im letzteren Falle nicht Stoppreisc eingehalten 
werden mussen. Im elll7.elnen soll auf die durch das Reichsleistungsgesctz geschaffene 
Regelung hier nicht weiter eingegangen werden. 

C. Nabverkehrspreisverordnung - ReichskraltwageJitarif in kurzem Yergleieh. 
übe~blickt man. die vo~~tehelldell Ausführungen über die Vergütungsartcn der Preis­

regelung Im gewerblichen Guternahverkehr, so ist zu erkennen,daß hier eine sclbstkosten· 
or.ientierte Prcisregelun~ vorliegt I. Aus den festen und beweglichen Kosten der Betriebs­
lelstulI~en entsta nden , wie ausgeführt,dieTages· und Kilometersä tze, VOll denen die Stunden· 
und ~Istungssiit~ ab.gele.itet wurden. Di~ Sonder· und Ergiinzungsbestimmungen (s. Ab­
sch.lUtt B. d) beruck~lChtlgen ?benfalls die Selbstkosten des Krnftwagenbetriebes. 1m 
RelChskraftwagentatlf, der PrClsregelling für den gewerblichen Güterfern"erkehr , ist die 
S~chlage .~tw~ un~gekehrt. Hie~ .. sind die Selbst~ostendes Kraftwagenbetricbes überhaupt 
Ilicht bcruckslclltlgt worden. Fur den gewerbhchen Güterfernverkehr lllußte der H.eich.~· 
b~hngiitertarif übernommen werden. in dem wohl die Selbstkosten des Schiellenhetriebcs 
wie der Wer~ de.r Güter bz\\:: der der yerkcl~.rslei.stUl.lgen in einer ?er Schiene nbeförderung 
m~hr od~r ,\elllger ilrtgell~ilßell Welse beruckslcbtlgt worden sllld. Demgemiiß werden 
henll HeiChskraftwilgentilTif der F raehtbcreehnung die Schienellentfernungen der Reichs· 
bahn zugrundegelegt. wiihrend die NVP allf den Straßenentfernungen, dcn }~ahrbahTlen 
d~s K rnftwag~nv~rkel~r!l, aufgebaut ist. Der Reichskra ftwagenta rif kennt Ilur eine Ver· 
gutungs.art, numhch die. Entgeltung der Leistung nach der Befördcrungslllenge nnd nach 
der TUTIfentferllung. Dlesc Vergütungsart entspricht den Leistungssiitzell der NVP. Die 
VergütulIgsartcll de~ St~t ndellsätze und der Tages· und Kilometersiitze, die, wie wi r ge­
sehen haben , haup~&ichh.ch ~us Gr~nden des Zeitaufwands für die Verkehrsleislungen gc­
schaffen worden slIld . sllld Im Tarifwerk des gewerblichen Güterfernverkehrs nicbt ent· 
h~~ten. I n diesem Verkehrssektor hat. der Zeitaufwand auch nicht. die Bedeutung, wie im 
Guternahverkehr, de.nll anf größere Entfernungen, wie sie im gewerblichen Giiterfern"er· 
kebr v?rkommen,. tritt der ~itaufwand im Verhältnis zum Wegaufwand zurück. Soilte 
der Zettaufwand 1111 ~ewerbhchetl Güterfern"erkehr, wie beispielswcise bei zu langer Ue· 
und Entladung der Fahrzeuge, "on besonderer Bedeutung werdell. so besteht hierfür in 
der F?rlll der Erhebung von :\ra~en. und Ladestandgeldern ~in gewi~r Ausgleichsfaklor. 

~s soll a I.~I Hande Imn: die ~ rage erhoben werden, ob bel der Preisregelung für den ge· 
werbhcben Guternah"erkehr mcht auch der Wert der Güter bzw. der Wert der Verkehrs· 
leistungen benchtet werden sollte. AIl"emein wäre hierzu Zll bemerken daß es an und 
für s.icb wünschelIswert wäre, wenn bei jeder Preisregelullg außer clen Selbstkosten des 
Betflebes auch der Wert der 7.lI hefördernden Güter bzw. der dnr auszuführenden Ver· 
kehl'8leistungen mehr oder weniger berücksichtigt werden wiirdc 2. Die geringere oder 

.1 Die NYP wir.(~ h~'!fig und zwar nicllt gallz richtig als "arteiJ.'lmcr Tarif" be7.cichnet. Der 
]~grlff "arteJge lle ~ l arl! wurde \'OI~ dem V~.rfa liscr im Jahre W3U im ZusaTllmtmhu ng mit der 
J. orderu '.lg nach el.ner dem ge.werbtJOh~n Guterferlwcrkehr urtgcmäßen Prcisrege1ung aufge­
stell t:. b~ so!~~e Ililt dem Begriff ,:ar~e!gener :rari.f" vor al.lelll offensiohtlich gemacht werden, 
daß h~r den .Guterkrartverkehr elll 8chwllelltanf WIO der Helchskraftll'agelltarif als l~ntboe l t8fonll 
IIngt.'1llgnet 1st. Jeder von ci nem Verkehrsmittcl organisch ent"'iekelle lind geschaffene Tarif 
~:r ~eß:8Cn verkchl'lltcchnitt<:lwr U;\9t~l:plJart ~ntsprieht und dlllJhlllb ilun "arteigen" oder arl: 
gell1llß Ist ... köI~nlo ~18 "arteIgeIler 1.a rlf ~z~1ChJlet werden . Der Hciehsbn.hngiitertarif könnte 
demlulc ~1 fur (he LC1stlillgell des Sc~\Icn~llbctTl~bt:8 .~ueh als. "arteigener Tarif" Illlgeschcll werden . 
. '!n ~ff"8Iltz zum "scl.h8tkOlJtenonent,erten '1 Mlf' sollen Jedoch die Merkma le eines, ,arteigenen 
Ilmfll .Ctllt gegeben 8C1Il, \\'onn außer dcn SclbstkOlJtcn dcs Betriebes auch der Wert sciner Ver­
kchtllieistungen, also dn8 Wcrtgystcm Berücksichtigung findeL 

. ' Siehe i\l e r k e r t: "KernJlunkte der Prcisbildung im VerkehtllwellCn". S,lrinm>r-Verlag' 
Bcrlll1 HJ37, 0-
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größere Notwendigkeit des Einbaus des Wertes der VerkehrsleistungeIl 1U elll Beförde­
rUTlgsl)rei~rst~m ist VOll der Art. der aus7.U fiihrenden VerkehrsleistungeIl und von der 
Art der. Emgliederung des. betreffenden Verkehrsmittels in den Wirtschaftsorganismll8 
abhängig. Wenn es nun elllcn Verkeh rsbereich gibt, wo eine derartige Notwendigkeit 
weniger oder überhaupt nicht gegcben ist, so ist es der des gewerblichen Güternah· 
,·erkehrs. Die Art. der Verkehrsabwicklung im gewerblichen Güternahverkehr und die 
verhältnismäßig geringen Beförderullgsentgeltc auf Grund der hier zurückzu legenden 
ku.rz~n Ent:fer~ungell , la~n eine Beriicksichtigung des Wertes nicht. so notwendig, wie 
belsple!swruse Im gewerbhchen Güterfetllverkebr erscheinen. Vor allem dürfte bei deli 
Verkehrsleistungcu, die liber die Vergütungsarten der Stulldensätze mul der Tages· 
und Kilometersiitze entgolten werden, kein dringendes Bediirfnis für eine Beriicksich· 
tigung des Wertes der Güter bzw. der Verkehrsleistungen vorliegen. Bei der Be­
fö rderung 'Von Glitern nacll J..cislungssiitzen erhebt sich jedocJl die Frage, ob volks­
wi rt.schaftliche Belange die Einfiigung des Wertsystems bzw. die Bildung von Giiter-­
gru ppen ('J'arifklassen) in der Zukunft verlangen und ob der verkehrsorganisatorische 
Aufbau de8'. gewerblichen Güterno.hverkehrs eine solche Preisgestaltung ermöglicht. 1m 
Zeitpunkt der Aufstellung der Preisregelung für den gewerblichen Güternahverkehr 
war es auf jeden .Fall nicht möglich, den Wert der Güter bzw. den der Verkehrsleistnugeil 
ZIl beriicksichtigell. Fiir die Zukunft muß jedoch die VerJ)flichtnllg (ibernommen wer· 
deli, zu prüfen, ob in die Preisregelung des gewerbl ichen Güternahverkehrs das Wert­
system in irgendeiner Form uud wenn auch nur in der Form VOll Sondertarifen rür das 
eine oder nudere Gut oder fi.ir die eine oder andere Gütergruppe einzubauen ist. 

Die se it Januar 1940 bestehende P reisregelullg im gewerblichen Güternahverkehr 
ist die erste derartige H.egelullg in Deutschland. Wer die Auswirkungen dieser Regelung 
beobachtet hat, wird zugebe ll müssen, daß die Schaffung der NYP im ganzen gesehen 
als günstig fiir die deutsche Wirtschaft und das Fuhrgewerbe anzusehen ist. Die Wirt­
scha ft erhielt. durch die NVP, auch in ihrer gegenwärtigen .l!~orlll als Höchst.preisverord­
Ilung eine übersicht iiber die Preishöhe im gewerblichen Güternahverkehr 1 und eine 
nach oben einzuhaltende Preisgrenze, das Fuhrgewerbe einePreisgrundlage, über die 
ein angemessenes Arbeitseinkommen erzielt werden kann. 

Dcr Obus in Wilhelmshavcll. 
Von Dr. Dr. W. ß CI t t, ger, WUppertllJ, zur 7...::it Marine·l lllcndanturrnt. 

Mit I Textabbildung. 

Im Personellnallverkehr hat. sich im zunehmenden Maße neben Straßenbahn und 
On~nibus der Oberleitungsomn ibus (Obus) ei ngeführt. Er ist technisch ein Mittelding 
ZWischen Straßenbahn un(l Omnibus; er ist gleislos, wird elektrisch betrieben uud ent­
nimmt die Stromenergie einem OberleituTlgssystem. Die gebotene Beschränkung im 
Verbrauch fremder Treibstoffe und zugleich das Streben, der heimischen K raftstrom· 
erzeugung ein neues \Ind großes Absatzgebiet ZII erschließen, haben die' Entwicklung 
des Obus in Ileuester Zeit besonders gefördert. Während E nde 1933 in Deutschland 
erst 3 Obuslinien in Betrieb wa ren, nämlich Mettmann- Gruiten (Rheinland), Idar­
Oberstein (Nahetal) lind Spandau- Staakell, waren 1937 schon 6 Anlagen mit 27 Obussen 

I Siebe v. Hep~)c: "Änderung und Fortbildung der N&h\'erkebrspreis\'erordnung" im 
.,Der gewerblieheKrnftl'erkohr", Hort 14/ 15, Jahrg. 19,10. V 0 ge l: "Die NahverkehrsjlrciB . 
"erordnung \'on der verladenden \Virt-schp,ft. her geschen " in "Deut.sche \Virt scha!tneitung" 
:\r.13 \-om 4.4.194 1. 
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